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Die rage nach dem Episkopat! ı derKirche, nach seiner kollegialen Einheit und
seiner Funktion ı der Kirche als des höchsten Trägers aller Vollmacht ı FEinheit
mIit dem Papst gehört den zentralen Fragen des tagenden Konzıils. Entsprechend
dem Wesen Konzıils, der Art un den Grenzen SC1INET Aussagemöglichkeiten

DAMR —

wird das Konzıil, wenn auch Wichtigstes un Grundlegendstes, diesem T'hema
NUur WECN1SCSausdrücklich s können. Es wırd vermutlich erklären, dafß ı der
Kirche nıcht NUr eine nachträgliche, gedankliche Summe vieler einzelner Bischöfe,
sondern e1in eigentliches Kollegium als GCIN6 kollegiale Einheıit (eine „moralische Per-
son“) besteht, daß diese kollegial verfaßte Einheit des Gesamtepiskopats ZU

veränderlichen Verfassungsrecht der Kirche gehört („göttlichen“, icht POS1ULV kirch-
lıchen, wandelbaren Rechtes 1St), da dieses Kolleg ein Haupt ı römischen Papst
hat, der ıcht nNnur „PFrinNnce pares“ ISt, sondern (gerade als aupt dieses
Kollegiums) Voll-Machten hat, die ıhmnach dem Vaticanum zukommen,
und arumdieses Kollegium ı 1Ur Einheit MIt dem Papst ein Kollegium
1St un als solches handeln ann. Das Konzil wird vermutlich b da{fß die-
sSEes verstandene Kollegium der Träger der höchsten un: vollen Gewalr ı der
Kirche und Hirtengewalt ı den rel „Ämtern“ der Lehre, des Priester-
tums un der oberhirtlichen Leitung) ISC: dıe nach dem Wıillen Christı un: dem
VWesen derKirche i dieser Kirche gegeben 11ST. Es wird, INC1NECN WIF, erklä-
ren, daß dieses Kollegium diese Gewalt nıcht NUur (ın außerordentlicher
Weıse) auf ökumenischen Konzil ausübt, sondern auch außerkonziliar aus-

ben (unter den dafür AUsSs seinem Wesen erfließenden Voraussetzungen,
WOZU natürlich VOr allem die Mitwirkung des Papstes gehört). Es werden ann
ohl Aaus diesen dogmatischen Grundsätzen CIN1ISEC : schüchterne Konsequen-
zen SCZOSCNH: daß jeder Bischof eiNe Verantwortung (wenn auch iıchtJurisdiktion)
für die Kırche tragt, die sıch ı AusSs dem Amt selbst erfließenden Hilfs-
pflicht 7 für die Miıssıonen auszuwirken hat; daß Bischofskonferenzen eine

praktische Folgerung dieser brüderlichen Einheit der Bischöfe untereinander S  °
S&

NıchtsWIr vermutlich gEeESARL werden ber das Verhältnis des Papstes
ZuU (übrigen) Kollegium, über die auch ı Verhältnis Papst-Konzil VO

Vatıcanum ausdrücklich offengelassene un auch heutenerage, ob 5

inadaequat unterschiedene Subjekte der höchsten Gewalt (Papst und Kol-

1 Dieser Artikel wird ı dem VO': FINCKE herausgegebenen Buch, Das Amt der Einheit, Stuttgart: Schwaben-
verlag, abgedruckt werden, das 17 Frühjahr 1964 erscheinen wird.
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legıum) g1bt derNUur C  9welche Z W elte "Theorie wieder 1 ganzverschiedener
Weise verstanden werden ann. Ofenbleibt die historische rage, sıch der

d Träger der kirchlichen Vollmacht Aus der „Verfassung der apostolischen Ur-
kırche entwickelt hat also die rage der historischen Abkünftig-
eit des Bischofskollegi1ums VO Apostelkollegium und darın die rage der Weiıse
der Aufgliederung des etztlich Amtes der Kirche Bischofsamt und Amt
der eintachen Priester und der SCNAUCH Abgrenzung dieser beiden Gewal-
ten) Unberührt bleibt die rage, WI1EC genauerhin die Aufnahme des einzelnen Bı-

A}
schots das Kollegium geschieht (wır werden gleich autf diese rage sprechen
kommen) Nıcht behandelt wırd die rage, welches die SCHNAUCICH Modalıitäten des
außerkonziliaren, aber kollegialen Aktes des Kollegiums sind welche Möglıchkei-
ten der Inıtıatıve also den Mitgliedern des Kollegiums Richtung auf SsSC1MN aupt
zukommen, welcher (ausdrücklichen der stillschweigenden, kanonistisch gefaßten
der parakanonistischen) Art die Mitwirkung des Papstes dabej SC1M oder
könne, ob das sogenannte ordentliche Lehramt des Bischofskollegiums (zusam-
InNenNn MT dem Papst), dem nach katholischer Lehre bestimmten Voraussetzun-
gCnH dieselbe Unfehlbarkeit 7zukommt WI1C päpstlichen Kathedralentscheidung,
ein solcher kollegialer Akt SC1 (was uns eigentlich selbstverständlich erscheint)
der nıicht.

Hıer sol! 11U.  «} weder aut die theologische Begründung der VO Konzıil gC-
Lehre CL  c werden, noch den angedeuteten ften-

bleibenden Fragen, die MIiIt dieser Lehre gegeben s$in StellungMwerden.
Es sollen vielmehr CIN1SC Ausblicke VO  3 dieser Lehre Aaus auf eine möglıche küntf-
Uge Praxıs auf CISCHNC Rechnung un: Getahr versucht werden. Sowelılt auch
eiNe Meinungsbildung ber theologisch STrLLLLSE Fragen notwendig 1ST, muß S1IC

natürlich DSCWART werden. Dabeı 1ST allerdings wieder ıcht übersehen, da{fß
solche praktischen Möglichkeiten ZW ar solchen theologischen Meinungen

5 an vısliert werden können, aber annn cselber doch iıcht NUr möglıch sind
WenNnn diese Meınungen richtig sind DPositiv rechtliche Satzungen der Kıirche
innerhalb des Rahmens des unabänderlichen göttlichen Verfassungsrechtes der
Kirche können verschiedener Weıse gerechtfertigt werden, un NS brauchen nıcht
unmöglich der ınoppOrtun SC1N, WEeNN C111 bestimmte Begründung ıcht die
Zustimmung aller findet

Be1 allen folgenden Erwägungen 11ST iıcht vergesSCNH:Die Kirche i1ST eschatolo-
gische Heilsgröße, die VO  e} der Gnade Gottes dauernd umfaßt bleibt und gleich-
ZEILS siıchtbare Gemeinschaft die die geschichtliıche Präsenz dieser Heilsgröße VO  3

gewissermaßen sakramentaler Art (also bleibend gültige Präsenz der Gnade) 1ST.

Damıt 1ST gegeben, dafß iıhre Verfassungsstruktur, SOWEeILT S1C diviını 1ST

ihrer Indefektibilität teilhat. annn also ıcht SC1N, daß wesentliche Omente:
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der seinsollenden Verfassungder Kırche Leben der Kirche‘gänzlich ausfallen
oder überhaupt iıcht beachtet werden. Es ann also f iıcht SC1N, da das Kol-
legıum der Bischöfe dem apst als Haupt ı1Ure divino als Träger der höchsten W  E,

Vollmachten ı der Kırche eiınmal schlechthin iıcht gekannt sec1 der eın sıch
Leben der Kirche auswirkendes Moment SGE. Und be1 CINISCIHM unbefangenen Zu-
sehen Aßt siıch Wirklichkeit un: Wirksamkeit solchen Größe auch tatsächlich
eobachten. Al 1es schließt wıederum iıcht AUS, dafß vieles solchen Wirklich-
keıten parakanonistisch eXistiert und ebt Dıies schon darum nıcht, weil r iıcht
eigentlich e1iNe geschriebene Verfassung der Kirche 1Dt. Der CC 1STt keine, wWenn

auch FElemente davon namhaft macht Überdies hat das Bewußtsein der Kirche
ber ihre Verfassung eine Geschichte WI1e ıhr Dogma un ıhr Glaubens-
verständnis. Wıe dieses Von iıhrem unreflex vollzogenen Leben lebt, hat 65

seiNer Entwicklung und Geschichte auch Einflufß auf das konkrete Leben der
2Kırche Überdies ertordert die sıch wandelnde aufßere geschichtliche Sıtuation

der Kırche eine eu«ec Konkretisierung der bleibenden Wesensstruktur der
Kırche entsprechend den Bedingungen der jeweıiligen Zeıt, weıl auch das C  C

Wesen der Kırche (was mehr 1ST als die Idee iıhres Wesens) Nnur den kon-
tingenten, geschichtlichen Menschen und ıhrem geschichtlich bedingten Iun CX 1-

STIiErt Daher 1ST 65 selbstverständlich dafß das bleibende Wesen der Kirche, ıhre
göttlich gestiftete Verfassung mehr oder WECN1SCIF klar, rein und wirksam SC-
schichtlichen Erscheinungsbild der Kirche hervortreten ann. In diesem iınn WAar

En der päpstliıche Iurisdiktionsprimat 7weitellos ıcht da WI1e es

1ST Infolgedessen ann und darf INnan sıch fragen, ob cht diese der
JENC Omente dieser Verfassung der Kirche BLG Erscheinung treten, intfensiver

gelebt werden könnten, ob iıcht Zufälligkeiten historischer Entwicklung solche
Omente verdunkeln, ob der Phänotyp“ (wenn INnan einmal darf) nıcht
verfassungsrechtlich (ın geschriebener der ungeschrıebener Verfassung un Ver-
fassungsleben) besser dem verfassungstheoretischen Genotyp der Kirche ent-

sprechen könnte. Nur iINan die Verfassung der Kırche geschrıebenen
Verfassung aufgehen Ließe un: die Verfassung der Kırche MYySterıumS- un gC-
schichtslos iıdentisch WAAaIiIc MIt den Paragraphen gesatzten Verfassung und
also das Verfassungsleben der Kırche 1LUF daraufhin geprüft werden könnte, ob
aktisch diese Paragraphen eingehalten werden der ıcht ann diese Selbstver-
ständlichkeit bezweıtelt werden.

Dabe:i ı1ST für die Beurteilung der frühesten Entwicklung des Verfassungsdogmas
und ebens ı dem Übergäng VO  e} der Kirche der Apostel der Urkirche“ theo-
logischen Sınn) ZUT Kırche des Jahrhunderts des Frühkatholizismus folgen-
des beachten. Es annn dieser Kırche Umständen eiINEe

der Verfassung möglich SC11I un!: historisch beobachtet werden, die einerse1lits WIr  k-
lıch C1iNe geschichtlich spezifizierende Determinatıon der ursprünglich gegebenen
eren, plurivalenten Möglichkeiten der Verfassungsstruktur der Kirche 1St
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und dennoch fü das katholische Verständnis Verfassungder ha-
rakter göttlichen Rechtes hat un: behält. Dazu 1STt NUur erfordert, daß mMa  }a)Ver-

steht, daß jedes geschichtlich einmalige Gebilde und auch die Kirche ı sehr ViCc-

lem CInHE „einbahnıge“ Geschichte hat und darum nıcht jede Entwicklung unBC-
schichtliche Entscheidung revidierbar seıin muß der sein kann, daß man VOTAaUS-

seftzen annn und darf (historisch nachher als verständlich und berechtigt, Wenn

vielleicht auch icht als „zwingend“ nachweisbar), dafß BiHNe solche Entwicklung
C1NC legıtime, wWenn auch nıcht eintach notwendige, Entscheidung WAafr, die die
sich vielleicht plurıvalente Möglichkeit sinnvoll un unvermeidlich Rıch-
tung konkret werden un: sıch spezifizieren ieß un wenn C) vorausgesetzt wırd,
daß eiNEe solche Entscheidung noch ZUuU apostolischen Zeitalter gehört also theolo-
yisch noch als Moment Offenbarungsvorgang un iıcht bloß der Tradierung
der „MIt dem Tod des etzten Apostels abgeschlossenen“ Offenbarung betrachtet
werden ann. Wenn also AF Ende des Apostolischen Zeıitalters einNne episko-
pale Verfassung der Kirche praktisch überall gegeben 11ST weil S1C Beginn des
Frühkatholizismus überall geschichtlich greifbar WIr S annn diese als ”

divinı verstanden werden, e  u daß INan S$1e den Neutestamentlichen Schrif-
ten deutlich ausgebildet eindeutig gegenüber „presbyteralen Tendenzen als
vorwiegend erklären müßte, daß eine andere Verfassungsentwicklung VO  3

herein überhaupt e SCWESCH WAare. Diese Bemerkung 1STt ıer
ıcht unwichtig. Haben WIr auch 1er ıcht Aufgabe un Absicht, die Kollegialität
des Bischofskollegiums theologisch Aaus den loci theologicı der Dogmatik un des
Kırchenrechts nachzuweısen, annn eine solche Bemerkung doch verständlich
machen, daß und welchem ınn JeNne spatere, deutlicher gegebene Verfassungs-
struktur der Kirche gut neutestamentlich“ 1ST, die WIT: be1 unseren folgenden Über-
legungen vVorausseftfzen. Und überdies 1STt es gerade die kollegiale, dıe (wenn das
Wort richtig verstanden wird) „presbyterale Idee der Verfassung der Kırche,
für die 1er praktische Konkretisationen bedacht werden; hne die „monarchische“
Idee ı derselben Verfassung gefährden.

Wır gehen für unserTe Überlegungen von der rage Aaus, W1e sich die Kooptatıon
Bischofs das Kollegium seinNner Bestellung ZUuU Bischof diese Kooptatıon

Z Amtsübertragung (durch Ordınatıon und Iurisdiktionsverleihung der durch
das allein) gCeNAUCT. verhalte. Schließen sich diese beiden Seiten des bischöf-
lichen Amtes (Gliedschaft Kollegium; Bischofsamt) un: der Amtsverleihung
(Aufnahme 115 Kollegium; Amtsverleihung) f S wechsel-

Bedingungsverhältnis C1IN, der 1ST die Zugehörigkeit ZU Kollegium k
bloße gewissermaßen sekundäre P des bischöflichen Einzelamtes un seiner

Verleihung? Man annn diese rage auch studieren analogen Fall 1STt der Papst
oberster Hırte der Kirche einfach und NUTr, weiıl Bischot VO  } Rom 1ST, MI1ITt dessen
römischem Bischofsamt (untrennbar der durch päpstlichen Akt nn-

bar) das Oberhirtenamt verbunden 1ST oder 1STt wen1gsStenNs wirklich absolut
>
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gewählt, daß oder dadurch auch Bischof VO  ; Rom wird? Wird bei
der Papstwahlder Nachfolger Petrı gewählt, iınsofern dieser auch etztlich unab-
hängig VO römiıschen Bischofsamt Oberster Hırt der Kırche 1ST; da{(ß a_.-

auchder Bischof Von Rom bestellt wiırd, weil Detrus eben auch die 1 eI-
tung der Römischen Gemeinde innehatte, oder wırd sıch 1 ST Ziel-
SCELZUNG SNr der Bischof VO  3 Rom gewählt, der h; daß Bischof
von Rom IST, auch Inhaber des unıversalen Petrusamtes wird, weıl 6S dieses 1 der
Kirche geben mu und dem Bischof VO  —$ Rom als Nachfolger Petri als dieses ersten

Römischen Bischots auch dieses oberste Hırtenamt zutfällt? Welche praktischen
Folgen sıch AauSs dieser kniffligen un: scheinbar unınteressante rage ergeben
könnten (für apst un 1er VOrTr allem für die e) wiırd S1' och Z.C1-

Cn Be1 der Beantwortung dieser beiden Fragen, die etztlich eiNe sind, treten WIFLr

j1er ıcht für ein absolut bahniges sachliches, logisches Prioritäts-, bzw. Poste-
rioritätsverhältnis 7zwıschen den beiden Momenten C1IN, die faktisch ı jedem der
beiden AÄmter (Papst und Bischof) gegeben sınd. Es genugt uns, ein wen1gstens

Bedingungsverhältnis 7zwiıschen beiden Momenten behaup-
ten, also die Meınung widerlegen, als sec1 Gliedschaft Kollegium, bzw ober-
stes Hırtenamt 61NEG nachträgliche Folge des anderen Momentes (bischöfli-
ches, territorial begrenztes Einzelamt: Römisches, okales Bischofsamt) Wır

also, daß INa  3 den gegebenen Sachverhalt sehen
annn un mu daß INan formulieren ann: ı ] (durch Weihe und anoO-
nısche Sendung) 115 Bischofskollegium aufgenommen wird 1STE Bischot il

ZU obersten Hırten der Kırche erwählt WIr!  d und x annımmt), 1STt

Bischot VO  —$ Rom Und ıcht umgekehrt. Wır sind uns bewußt, daßdiese
vorsichtig formulierte These keine letzte formalrechtliche und logische Klarheıt
besitzen mMas ber S1C scheıint uns berechtigt (wenıgstens als Minimaltheorie) un
gCeNUSTLT für unsere angestrebten Ausblicke autf die gegebene der erhoffte Praxıs
der Kirche

Zur Begründung der These ıIST zunächst darauf hinzuweısen, da{fß das Bischofs-
kollegium ı der SAanNzZCN christlichen Tradition als Nachfolger des Apostelkolle-

betrachtet wiırd. Daß die Bischöfe Nachfolger der Apostel ı deren (vererb-
barem) Amt sind, 1STt katholische Glaubenslehre. Wenn ein Bischofskollegium CX 1-

SLIGTE un CIn Apostelkollegium eXıistierte, annn ann und muß Voraus-

sSeEtzuNgdieser Glaubenslehre ZDESART werden, daß das Bischots als
solches Nachfolger des Apöstel 5 als solchen ıIST., Anders annn auch
die Vollmacht Konzıils ar iıchterklärt werden, da der einzelne Bischof 1ıJa
ıcht unfehlbar ıISı das Konzıl SN aber ı1ST, un diese höchste Vollmacht und ehr-
amtliche Unfehlbarkeit ihm icht VOo apst übertragen werden ADann
könnte nämlich diese Gewalt ıcht die höchste Gewalt ı der
Kırche SC1IN, W as aber der Fall ı1ST. Dementsprechend qualifiziert f PE Salaverriı dıe
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These, daß das Bis$ofs llegi m (innéfhalb un außiarhrevtl’b desKonzds)Tra
SCr unfehlbarer Lehrgewalt (unter bestimmten Voraussetzungen) sel, als katholi-
sches Dogma. Das Kollegium folgt als solches dem Apostelkollegium und 1St

dessen Weıterexistenz un darın hat eın Bischof Glied die höchste
Gewalt, die ıhm überhaupt zukommt. Nun 1St aber das Apostelkollegium ıcht
konstituilert durch SIt ven1a verbo Lokalapostel. Seine Ex1istenz un Vollmacht
geht einer eventuellen UÜbernahme einer territorialen Einzelfunktion durch den
einzelnen Apostel sachlich VOTFraus, selbst wenn jene legendäre Aufteilung der Welt

die Apostel wahr ware. Und ebenso 1St das Petrusamt mindestens einmal in
Petrus selbst und seine Hauptfunktion 1im Apostelkollegium ursprünglich ıcht
„Jlokal‘ spezifiziert. Weder Petrus noch das Apostelkollegium übten eigentlich die
Funktion eines Jerusalemer „Ortsbischofs“ Aaus, die immer 1Ur als in Jakobus gegeben
angesehen wurde. Ist also das Bischofskollegium als solches ormell Nachfolger des
Apostelkollegiums als solchen, mu{(ß auch diese Eigentümlichkeit Von ıhm gelten.

Kollegium 1St 6S nıcht eintfach die Eıinheit VO  a} bischöfen als solchen,
sondern eın kollegiales Führungsgremium der Kırche, das solches seine oll-
macht icht ableiten annn Aaus der lokal begrenzten Vollmacht seliner Glieder als
Ortsbischöfen. Natürlich 1St N eın theologisches Problem, das eine Ntwort for-
dert, dieses Nachfolgekollegium konstituilert wırd durch Männer, die (miın-
destens allermeist un ZWHuWEeTrst überhaupt nur) eine Öörtlich begrenzte kirchliche Funk-
ti1on iınnehatten: natürlich ließe sıch VO  e} da Aaus 1ın die 7zwischen
Apostelkollegium und Bischofskollegium, die 65 auch o1bt, tieter eindringen. ber
dıiese Fragen, die 1er iıcht FA E Diskussion stehen, dürfen die Einsıcht ıcht VelI-

dunkeln, daß das Bıschofskollegium als solches seine Ex1istenz un: se1in Recht von
einem Kolleg herleitet, das nıcht gebildet War Aaus äannern mıi1ıt territorial
schriebener Sendung un Vollmacht, un daß das Bischofskollegium autf jeden
Fall icht formal aufgebaut werden ann Aaus Einzelbischöfen, ın s1e
territorial begrenzte Vollmachten haben Dasselbe oilt auch für das Petrusamt. Aus
der okalen Funktion Petri und seiner Nachfolger Träger dieser okalen Aut-
gyaben und Vollmachten aßt sıch die Funktion des obersten Hırten ıcht ableiten.
Eın Bewußtsein für diese Grundstrukturen zeıgt sich auch 1n der altkirchlichen
Prazxıs, daß bei der Wahl eines Ortsbischofs nıcht NUuUr die Ortsgemeinde und
ıhr Klerus, sondern die Nachbarbischöfe, Metropoliten und Patrıarchen mıtwirk-
ten. Die Wahl des Papstes durch das Kardıinalskollegium 1St wenı1gstens ormell
Wahl durch die suburbikarischen Bischöfe der jedenfalls nıcht einfach nur durch
die Repräsentanten der Römischen Gemeinde als solcher. Auch die Praxıs eiınes

Kardıinalskollegiums, die uns heute doch fast selbstver-
ständlich erscheint, ze1gt, daß CS sıch weni1gstens heute ormell un: unmıttelbar
ıcht 1L1Ur die Wahl des Römischen Bıschofs als solchen, sondern die ahl
des obersten Hırten der Sanzecnh Kıiırche handelt. setzte sıch se1it der FEın-
richtung dieses Wahlmodus eine immer stärkere Internationalisierung des Kardı-
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nalskollegiums durch Die Zuweisung ı römischen Titelkirche die Kardı
näle,die keine suburbikarischen Bischöte sind, macht nNnur deutlich, daß Man be1
dieser Sıcht des Wahlsinnes das Bewußtsein ıcht verlieren wollte, da{(ß N sıch da-
be1 gleichzeitig die Bestellung des römischen Ortsbischofs han-
delt Wır dürfen auf rund dieser Andeutungen ohl CN; die Aufnahme un
Zugehörigkeıt ZAE Bischofskollegium (bzw. Bestellung ZUuU obersten Hırten S

Esolchen) 1ST eine wesentliche gleichrangige und unmıttelbar IN dem betreffenden
Amt gegebene Selite des Bischofsamtes (Petrusamtes), bzw. seiNer Verleihung, die
iıcht CINSCLLLS 5 der anderen Selite (lokale Vollmacht) abgeleitet der blo{(ß von

dieser her gesehen werden darf Eın Bischof 1St Ortsbischof weil un:
CT Zu Bischofskollegium als dem obersten Führungsgremium der Gesamtkirche
gehört WenNnn auch damıt die umgekehrte Sıcht icht ihrer Berechtigung bestrit-
ten werden soll Weihe un kanonische Sendung haben mittelbar den
Sınn der Aufnahme dieses Kollegium, das selbst keinen terriıtorialen Charakter
hat un dessen gesamtkirchliche Vollmacht iıcht daher kommt, daß die einzelnen
Bischöfe ıhre territorial begrenzten Vollmachten usammenstückeln und MI1It ıhr
den SanzZCh Erdkreis decken. Dabe1 bleibt A natürlich doch wahr un! wichtig, daß
S1IC Kollegium ıhre Partikularkirchen reprasentieren und deren Schätze St-
lıche Eıgenart geschichtliche S5Sıtuation, lebendige raft Wıille ZUT Verantwortung
für das Ganze der Kiırche der Zanzen Kırche ZALT: Verfügung stellen.

I1

Von diesem erreichten Punkt AUS sind 19008  =; JeNEC 1155 Praktischegehende Ausblicke
NNCNH, die WITL suchen. Wır versuchen, CIN12C ZCISCN, ohne dafß 65 uns

dabei auftf eine systematische Ordnung ankommt

Das Kardınalskolleg1ium
Wenn das Kollegium der Bischötfe mi1t dem apst als SC1INEIN aup die höchste

und volle Vollmacht der Kirche iınnehat annn läge 65 sıch nahe, dafß dieses
be1 notwendig gewordenen Neuwahl SC1IMHN aup wählt Denn die Be-
stellung des Papstes als obersten Hırten der SanzCh Kırche 1ST WEeNnN WITr recht
haben, mindestens ebenso wiıchtig WIC die Wahl des Papstes als
Bischof VO  w Rom Un der Gesichtspunkt 1ST heute Unter-
schied den ersten Jahrhunderten der Kirche vVon 1e] größerer Bedeutung als
der ZWEITE, daß be1 Art „Kompetenzstreit” hinsichtlich des Wahlmodus
zweifellos den Vorrang haben mu{fß Fıne solche Wahl durch die Körperschaft, die
die Kirche reprasentiert, Ware auch heute e1im heutigen Weltverkehr ı
Unterschied den ersten achtzehn Jahrhunderten der Kırche praktisch nıcht
durchführbar. Daß die geschichtliche Entwicklung des Kardinalskollegiıums selbst
implizit VO Bewußtsein 1ST 6S handle sıch iıcht bloß die Wahl des
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che Ort ahlche Bı ofs als ol ro sondern
Mannes, dem die che als solche unmittelbar interessiert scl

&s un soll, wurde schon früher ZESART. Es läge also VO  } re1in systematischen
Denken her durchaus nahe, daß die Vertretung der Gesamtkirche deren aup
wählt Selbst WenNn mna  3 würde, die nächststehenden Mitarbeiter des VEr -

storbenen Papstes sınd das beste Wahlgremium, Ware nochmals Sagchn. die
nächsten Mitarbeiter des Papstes sind, theologisch gesehen, hinsichtlich der eg1e-
rung der Gesamtkirche eben gerade die Bischöfe un icht die Leıiter zentraler
Ministerıen, die als solche höchstens C1IAH®6® VO apst delegierte Vollmacht aut die
Kırche hın haben, die wesentlich begrenzt ı1ST, un nıcht ıJeENEC Vollmacht, die dem
Kollegium ıu divino zukommt.
Nun 181 einmal aber auch MItt allem Respekt die Tatsache der Geschichte und

Existenz des Kardinalskollegiıums als Wahlgremium für den apst bedenken.
Und mMa  e} braucht die Augen ıcht davor schließen, da eine Wahl des Papstes
durch das Bischofskollegium heute technısch WAar möglıch ı1ST, darum aber doch

anderen Gesichtspunkten schwer durchführbar Ware. Eıne solche Wahl wWwWare

praktisch doch 1Ur möglich, wenn die Versammlung aller Bischöte wieder eiNE Art

(wenıgstens vorbereitenden) Wahlausschufß bildete. Un ann WI1Lr eben
wieder bei Art Kardinalskollegium. Dıie Geltendmachung des Gedankens,
daß das Bischofskollegium verfassungstheologisch ehesten ZUr Wahl des Pap-
STES berutfen WAarce, äßt sıch also dadurch gerade besten realı-
S1iCeren, dafß das Kardinalskollegium selbst gestaltet 1ST, daß als praktische
Repräsentation des Bischofskollegiums angesehen werden annn (was ] keiner
Weıse bedeuten muß, da{ß es be1 der Wahl des Papstes irgendwelche „Aufträge“
gebunden SC1 und C1in Kardınal iıcht Zanz nach SC1INECIN CISCHNCH Gewıissen wählen
könne un müsse). Wıe die Praxıs des Konzıils ze1  9 bıldet sich eiINeEe solchee
sentatıve Funktion des Kardinalskollegiums parakanonistisch tatsächlich langsam
WIC VO  3 selbst heraus: die Kardinäle haben 1er yrößere Rechte, iıhre Voten abzu-
veben, un: aktısch hat ıhr Wort ı der ula mehr Gewicht als das anderer Bı-
schöte Und doch sprechen S1IC 1er als Mitglieder des Bischofskollegiums. Selbst
WECNN INa  } SagtT, 65 SCZIECINC der Funktion Kardinals als Mitglieds der
obersten Regierung der Kirche auch Bischot SC1IMN, könnte gesagt werden, daß
ein Kardıinal als solcher Sar nıcht Mitglied der 5 Regierung der Kirche
1ST, sondern Beamter des Papstes, während der apst selbst und iıhm das
Bischofskollegiıum die oberste Regierung der Kiırche bıldet also VO  - seiINCTr WIFrL.  c
lichen Funktion, WI1C S1e da 1ST oder aufgefafßt WIr: Aufnahme 115 Bischots-
kollegiıum iıcht recht verständlich gemacht werden eala Dıie SEITt seinem halben
Jahrhundert SteL1g fortschreitende Internationalısierung des Kardinalskollegiums

dieselbe Rıchtung.
mtliche Kurienkardıi-Dazu kommt folgender Umstand: Johannes hat sä

näle, die noch nıcht Bischöte WAarch, Bischöfen ordinıert. Es WIr! schwer sein
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hın us die Absicht WAar. diese Prazxis 1ı Zukunft bei ten

lißt sich auch noch SagCcCH. Man wird auch gestehen dürfen,dafß dieser Vorgang
zunächst seltsam berührte; INa  -konnte den Eindruck haben, dafß die höchste

Stufe der Weihehierarchie fast ach Art VO  e} Orden un: Tiıteln gewissermaßen
gesellschaftlich--dekorativen Zwecken benützt werde, daß jemand der Titel
Amtes verliehen werde, dessen Ausübung Sar nıcht gedacht werde, da S1IC als
bloße Kardınäle, ohne Bischof SC1IN, auf dem onzıl ii1Ure diıyvıno iıcht nOoLWwWeN-

dig Sitz un Stimme hätten WIeC residierende Bischöfe. In der Perspektive, die sich
uns 1er eröffnet, sıeht die Sache Sanz anders Aaus. Es 1ı1ST zunächst durchaus sinnvoll,
daß C1in Mann VO  e} der Bedeutung Kardinals dem Bischofskollegium an
Ort da dieses seinem Wesen nach der Summe der Ortsbischöfe als solcher mınde-

gleichgeordnet) als oberstes kollegiales Führungsgrem1um der Kırche ıcht
aus Ortsbischöfen bestehen mußß, sondern sinnvoll solche Mitglieder

faßt, die ebenso unmittelbar A Gesamtregierung der Kirche beitragen WI1EC Orts-
bischöfe. Solcher Art sind aber die Kardıinäle. Es 1ST also eigentlich eine Ausrich-
tung, Vereinfachung und Klärung der konkreten Struktur der Kırche, wenn solche
Männer em ]1Ure divino gesetzten Führungskollegiıum der Kirche wirklich auch

HE

angehören; WEenn sakramental verankert wiırd, W as S1C rechtlich und praktisch auf
jeden Fall sind Das ann 1Ur Jlange unklar bleiben, als mMa  }

NU.: Weıse der Meınung 1ST das Bischofskollegium könne siıch seiNer Natur
nach sıch und ersten Ansatz Aaus Ortsbischöfen usamm  setzen.

Überwindet InNnan dieses Vorurteıil un begreift Man, dafß jemand, der, VO  3 der
Sache her gesehen, tatsächlich dem höchsten Führungsgrem1um der Kirche be-

teiligt ı1ST, auch die S Bevollmächtigung und Amtsgnade dafür
haben soll, annn wiıird die Maßnahme Johannes’ als sachlich richtig erschei-
nen. Dann aber wırd das Kardinalskollegium eineArt Kommissıon der Ausschuß-
kolleg des Bischofskollegiums, dem siıch sinnvollsten VO  , der etzten Ver-

fassungsstruktur der Kiırche her die Wahl des Papstes zukommt, un esS WIr: VeI-

ständlıich, WAarum s auch heute n  1 Zukunft besten das Papstwahlkollegium
bildet. Voraussetzung 1St s da{fß es SCINCTI Zusammensetzung wirklich eine

Repräsentation des Gesamtepiskopates darstellt. Dazu 1ST gerade nach dem (36-

Sagten erfordert, dafß es siıch aus Erzbischöfen und Bischöten VO

Ortsdiözesen zusammenSetzZzt. Es 1STt durchaus sinnvoll, daß darın auch wirklich

maßgebliche Männer derzentralen Kirchenleitung (mit ihrem sinnvoll gegebenen
Bıschofsamt) vertreten S1INd. Nur zÖönnte Man VO daher SAagcCh, daß, WEeNnN das

Kardinalskollegium gesehen wird, diese Kardinalswürde iıcht als CEiIiNC Art DBe-

Johnung un Abschluß Laufbahn ı diplomatischen der kurialen Dıiıenst des
Stuhles verwendet werden darf, daß S1C auch auf die Zeıt begrenzt sSC1H könnte,® D N 0 P W A der jemand maßgeblich der Führung der Kirche beteiligt ı1ST,
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Wenn VO ZSanz ursprünglichen Wesen des Bischofskollegiums her darın Mit-

glieder geben kann, die icht eigentlich regierende Ortsbischöfe sind (oder deren
Koadjutoren MI1t dem echt der Nachfolge), annn 1St auch VO  an einer unverbogenen
Realisatiıon der etzten Verfassungsstruktur der Kırche und ıcht Nur von der
Möglichkeit einer „absoluten“ sakramentalen Ordination her grundsätzlich denk-
bar, dafß 65 Bischöfe x1bt, die keine Ortsdiözese leiten, Titularbischöfe der VeI-

schiedensten Art. Voraussetzung für eine solche ıcht 1Ur absolut möglıche, sSon-

ern wirklich der Grundverfassung der Kırche homogene Möglichkeit 1St VO  ; —

Gesichtspunkt AauSs freilich, da{( solche Männer eın bekleiden, eine
solche Aufgabe 1ın der Kırche erfüllen, das dem Amt eines Bischoi{fs entsprechend
1St un 6S sinnvoll und ahgemessen erscheinen laßt, daß ıhr Träger auch Mıt-
glied des höchsten Leitungskollegiums der Kırche 1St. Solche Aufgaben un Ämter
g1ibt 6S in der Kıiırche Es 1St unmöglich, die Kirche territorial gliedern
auch nıcht, wenn INnan VO  e seiner obersten Spitze absieht). Das Territorialprinzıip
1St wichtiges, natürlıches und bleibendes Strukturprinzıp 1ın eıner Kırche, die
AaUuSs raumzeıtlich bedingten Menschen besteht. ber 6S 1St icht 45 einz1ge Struk-
turprinzıp. So W1e€e e mi1t echt (wovon och sprechen se1n wırd) EeYXCMTE Orden,
Personalpfarreien, Instıtutionen in der Kıirche, die quer den territorialen lie-
ern der Kırche liegen der mehrere Diözesen umfassen, zibt un: geben mu(ß,
o1bt A AÄmter un Aufgaben in der Kırche institutioneller Art, die sıch einer NOT-

malen territorialen Aufgliederung icht fügen un doch sachlich VOon derselben
Bedeutung für die Kirche siınd W1e die Funktion eines Ortsbischofs. iıne katholi-
sche Uniiversität FA VO  w} dem Rang der Universität LOöwen 1St mindestens ebenso
eın bedeutendes „Glied“ der Kirche W1e€e eine kleine iıtalienische Landdi5ö-
T AN Es 1St also Sar ıcht sinnlos oder der Verfassung der Kirche wesens-

fremd, WEeNNn sein Rekto; Bischof 1St. Das oilt auch dann, wenn Inan sıch darüber
klar bleiben wiırd, da{ß der Großteil] des Bischofskollegiums auch in Zukunf An

Ortsbischöten bestehen wırd un bestehen soll, eben weıl der Großteil der wirk-
lıch bedeutenden kollektiven Glieder der Kiırche auch 1n Zukunft territorial er-
schiedene Diözesen se1ın werden. Von da Aaus könnte INa  ; unbefangen fragen, ob
es VO  e} einer klaren un: mutigen Theologie der Verfassung der Kirche AUuUS nıcht
siınnvollsten ware, Wenn oberste und bleibende Leiter VO:  (} großen CX EeTINTeN Orden
oder großer Teıle VO  $ ihnen) Bischöfe würden. Sie nehmen Ja (wenn auch
yroßen, blofß geschichtlich bedingten Verzerrungen der Sıtuatlon”) stimrfiberechtigt

Konzıl teıl.

Es ist, wWenn INa nüchtern dıe Sache betrachtet, innlos, dafß der Obere eiıner leinen Mönchskongregation Mıt-
glied des Konzils 1St, eın Franzıskanerprovınzıal dagegen mMiıt zehnmal mehr Priestern sıch als viele Dıiözesan-
ıschöte eın solches Mitglied ıcht ISt. Ist dafür die Verschiedenheit 1n der Zeıt der Amtsführung auf Lebenszeit
begrenzte Amtszeıt) eine sachlich genügende Begründung?
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Es könnte auch Vo  $ daher e1inUnterschied ı der verfassungstheologischen Sınn-
haftigkeit VOo  =) verschiedenen Arten VO  - Weihbischöfen (episcopı auxiliares) eut-
1i werden. Nach katholischer Dogmatık der Praxıis ı den orientalischen Kırchen
und bestimmten Sonderregelungen der lateinischen Kıiırche 1ST auch C111 einfacher
Priester sakramental bevollmächtigt (unter der notigen yewohnheitsrechtlichen 4der ausdrücklichen Erlaubnis) die Fırmung gültig un erlaubt spenden. An
sıch steht der Ausdehnung solchen Praxıs grundsätzlıch nichts Weg,
mal die relig1öse (sakramentale, aber auch psychologische un: religionspädagogı1-
che) Wırkung der Spendung dieses Sakraments gerade durch Bischof ıcht
größer ı1SE als die durch einfachen Priester un! die abendländische Praxıs TE  s

Bischof doch sehr 1e] Zeit die besser anders vAn Heil der Seelen w  “

angewandt werden könnte? Von da aus gyesehen wırd inan schwer können,
M

da{fß dıe Funktion Weihbischofs, die und insotern SiIiE der Fırmung besteht
ıhm schwerlich C116 solche Bedeutung der Kirche 1Dt, daß darum schon Mıt-

glied des apostolischen Bischofskollegiums und also Bischot sein Wenn also
das Amt blofßen Weihbischots außerhalb Zentraleuropas relatıv selten 1ı1ST,
1SE das verfassungstheologisch gesehen durchaus richtig. Anderseıits annn C111 Zzweıter

Bischof* ; großen Dıiözese, die vielleicht AUuSs vielen Gründen — SR

Großstadt iıcht sinnvoll geteilt werden kann, viele Aufgaben und große
Bedeutung auch ber 1Ö0zese hınaus für die Kıiırche haben, dafß
durchaus ebenso sachgerecht als Mitglied des Bischofskollegiums ı rage kommt

und also wirklich M1 echt Bischof 1St), mehr als der Bischof einer Zwerg-
diözese, die leicht MIT der Nachbardiözese verein1gt werden könnte. Solche Weih-
bischöfe sind auch verfassungstheologisch gesehen MT echt Bischöfe. Es wurde
schon ZESAZT, daß analog dasselbe Aus denselben Gründen von Trägern wirklich
bedeutsamer un entscheidend gewichtiger Ämter der zentralen Leitung der
Kirche DESAZT werden 4Nn Auch da ann die Verleihung des bischöflichen Amtes
durchaus VO  e} der vorgetragenen Grundkonzeption icht NUr als berechtigt, SON-

ern als POS1ULV empfehlenswert erscheinen, auch WenNnNn sSC1MH Yrager iıcht schon
Kardinal 1STt Anderseıts wird INa  D} von ebendemselben Gesichtspunkt aus

MUSSCHL, dafß die bischöfliche Ordinatıon und Würde eın gee1gNELES Mittel ISU; In-

haber relatıv ZWELLFANSISCI kurialer oder diplomatischer Ämter, 7zumal wenn S1IC

höhere Vorgesetzte Von Bischofs- der Kardıinalsrang haben, ehren der ıhnen
mehr Autorität den Ortsbischöfen gegenüber verschaften.

Ordinatıon*Relatıye“ und 4B S&OLULE
Was MIITt diesem Stichwort geme1lnt 1ST, ann als bekannt vorausgesetzt werden:
relatıver Ordinatıon wird C1MN Bischot für eine ganz bestimmte Kırche als deren

Dafß bei solchen Fırmungsreıise auch andere nützliche Dınge (Vısıtation der Ptarreı uSsW.) werden,
ndert nıchts dieser UÜberlegung

In der Erzdiözese New ork yibt 6S zehn Weihbischöfe

171



Or iısch beid ut Or Aatıo die
Beziehung gegeben und die Erinnerungdaran, daß sıch di e] veO
der Normalfall ıIST, wird durch die Verleihung Titularsıtzes1partibus inhde-
lıum  « wachgehalten, wotfür INnan fast 7zweitausend Namen bereithält). Es 1St j1er
nıcht der Ort. der Geschichte des langsamen Aufkommens der absoluten Ordina-
L10N neben der alteren un C1in Jahrtausend als allein berechtigt verteidigten rela-

Ordination, die Gründe für un die Bedenken diese absolute Ordına-
L10N darzustellen. Wır haben aber vermutlıch eben den beiden vorhergehen-
den Punkten das Anschauungsmaterı1al für C© eıtere Klärung der prinzipiellen
Frage WONNECN. Wenn das Bischofskollegium 1STt un!: als solches C6 Funk-
L1O0N der Kiırche hat und wenn die Weihe als solche unmittelbar das Kollegium
aufnımmt, ann annn es verfassungs G schlechthinnıgen 1nn
gar keine Frein „absolute“ Ordination geben: s wiırd jeder Ordination neben
der sakramentalen Weıihegewalt eEiNE Mitgliedschaft Bischofskollegium verlie-
hen das ıcht NUr Träger VO  3 Weihegewalt sondern unverlierbar VO  3 Hırten-
gewalt 1St Jede Ordination 1STt daher Teilgabe der Gewalt der Kırche jeder
Hınsicht wenn auch zunächst hinsichtlich der Hirtengewalt NUr durch un Mıt-
gliedschaft Bischofskollegium als solchem Dem entspricht CS, dafß siıch auch VO  }

unserem Gesichtspunkt abgesehen, die Auffassung stärker durchsetzt, dafß
dıe Ordination selbst eiNeE wurzelhafte, sakramental begründete und Be-
fähigung für die Ausübung der Hirtengewalt verleiht, WIC 1es auch den eısten

Weıiheliturgien der verschiedenen Kiırchen ZUuU Ausdruck kommt. Wenn also die
relatıve Ordinatıon wirklich Begriff annn gegeben
1ST Wenn eine bischöfliche Teilhabe der Gesamtgewalt der Kirche verliehen
wırd MItL wirklichen Amt (also W4 eben auch der Funktion als Glied
Kollegium) annn ann gar keine schlechthin absolute Ordination geben. Was
mMan vulgären oder kanonistischen Sprachgebrauch relatıve Ordinatıion

1ST ann 616 bestimmte Spezıes der relativen Ordination, nämlıch JENE,
der auch das Amt Ortsbischofs gegeben WIr!  d Das aber äandert die theologı1-
sche Struktur der Amtsverleihung ıcht. Die Ordinatıon 1ST beiden Fällen be-

„relatıv auf 11 Amt Diese Auffassung natürlich voraus, daß
auch Titularbischöfe z Bischofskollegium gehören.

Gegen diese Auffassung 1ST nıchts ernsthaft einzuwenden. Eın solcher Einwand
WAare NUur berechtigt WEeNnNn INnan beweısen könnte, Nur jemand der eiNe Jurisdiık-
tionsgewalt C1ISCNCN Bıstum hat, könne Mitglied des obersten Trägers der
Jurisdiktionsgewalt der Kirche SC1INHN. Eıne solche Vorstellung aber VOraus,
da{(ß das Bischofskollegium dadurch dieser Träger WIr'! daß die einzelnen Bischöfe
ıhre territorial un: sachlich begrenzte Jurisdiktionsgewalt gewissermaßen 111-

mensteuern und den obersten Träger der Jurisdiktionsgewalt bıl-
den Das aber 1ST unmöglich WI1Ie sıch deutlichsten be1 Amt ZE1I  > das ARIN

dieser Gewalrt erfließt dem unfehlbaren Lehramt dieses Kollegiums (miıt dem
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authentischen, er iıcht Ibaren mtes eınPST) eine

zelnen Bischöfen erg1ıbt nıcht ı Lehramt, as 1 unaußerhalb des Konz
indefektibel ı1St. Wollte mMa  }bdiese Qualität der Indefektibilität komme dem
Lehramt des Gesamtepiskopats VO  3 seiten der Untehlbarkeıt des Papstes Z annn
1ST wiederum icht einzusehen, der apst Bischof daran NUuUr könne
partızıpleren lassen, WenNnn auch Ortsbischof ı1ST.,

Man annn dieser Überlegung icht den inwels entgegenstellen, dafß Titular-
bischöfe ZW ar Mitglieder des Konzıls sSC1n können un: sind aber iıcht

sein MUSSCH, W as der Fall WAarcC, WECNN SiE Mitglieder des Kollegiums C
Denn auch der Annahme, daß Sie es SIN steht 65 dem posıtıven Kirchenrecht
und dem Stuhl noch frei, bei der genaueren Festlegung des pOoSıtLven
Verfassungsrechtes Konzıils Aus Gründen einzelne Mitglieder des B1-
schofskollegiıums 19 cht ZU Konzıil berufen, da dieses (a solches
humanı) als die Repräsentatıion des Bischofskollegiums keine physische Vollzählig-
elit der versammelten Bischöfe erfordert, und 617e SCWI1SSC Verschiedenheit der
Zugehörigkeit Zu Kollegium be1 Ortsordinarıen und CIN1ISCHN Arten VO  3 Titular-
bischöfen ıcht bestritten werden braucht. Daran, daß auch Titularbischöfe ZU

Bischofskollegium gehören, ann eigentlich eın Z weifel SC1N, weder nach allge-
ineiner Auffassung och gerade VO  3 dem Gesichtspunkt Aaus, daß Bischofsein for-
maliter Mitgliedsein i Kollegium bedeutet. Das gälte selbst annn noch, wWenn

manbetonen würde, daß eın Mitgliedsein 1 Kollegium verschiedene Grade
un: Weısen 7zulasse und e1in Titularbischof iıcht derselben VWeiıse
WI1e ein Ortsbischof Glied des Bischofskollegiums scin brauche un auch iıcht
se15. Dazu kommt aber die Einsicht, daß das Ideal der relatıven Ordination ein

Subjekt der bischöflichen Gewalt und Würde wünschenswert macht, dessen
bischöfliche Funktion (im Unterschied Zur Funktion als Glied des Kolle-

g1Ums) es gerade sinnvoll macht, daß Glied des obersten Führungsgremiums der
Kirche S Nun suchten WITr ZCISCH, daß es einerseits solche Funktionen auch
1bt, die MITt der Funktion des Ortsordinarıius icht iıdentisch sind und daß ander-

Titularbischöfe icht selten NUuUr solche Funktionen ausüben, die deren Träger
VO der Sache her eigentlich nıcht als geeignetes Mitglied des obersten Führungs- Sr

kollegiums der Kıiırche erscheinen lassen. FEıne jeder Hinsicht verfassungs-
theologisch wünschenswerte relatıve Ordinatıon Ware also
diese, durch die jemand ein Amt erhält der ein solches sakramental konsekriert
WIFr das wirklich als geeignetes Mitglied des Bischofskollegiums qualifiziert.
Dieses Amt annn ann ekaler oder nicht-lokaler Natur sein Eıne Ordination
bloß „absoluter“ wenn auch Sınne VO relativer) un unerwünschter Art

5 Hier urz auf folgendes noch verwıiesen wIie die Taute auch ann eine BCWISSC, wenn auch nicht volle,
Gliedschaft ı der Kirche konstituilert, wenn der Getaufte Häretiker der schismatiker i1ST, yibt die gültige Bischo  IS:
ordinatıon auch annn noch eine SCWI1S55C, wenn auch nıcht volle, Mitgliedschaft Bischofskollegium, auch wenn der
Ordinierte Häretiker der Schismatiker ISE. Dıes zumal, wenn die Äresie oder das Schisma NUr material 15L un das
Fehlen des „affectus haereticalis AuUt schismaticus“ soziologisch deutlich 14R
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aft ım Kollegium und der bloßenWAaTfe eine VWeıihe, die ebe der Mitgliedsch
Weihegewalt nichts xibt und iın seinem Träger keine Funktion vorfindet der Ver-

leiht, die iıhn 1n seiner Bedeutung für dıe Gesamtkirche einem Ortsordinarius
„homolog“ macht.

Wesen der *  Zzese  K  . v  D
Wenn mMan die Aussagen der Schule über das Wesen der 10zese abhört, erhält

man wen1g erhellende Antworten. Eıne iözese 1St eine Gliedkirche, der eın Bı-
schoft mıiıt der 1m Kirchenrecht vorgesehenen und gCNAUCI (gegen apst und EVEN-

tuell Patriarch und Metropoliten) abgegrenzten Hirtengewalt vorsteht. Eın Bi-
chof aber 1St (wenn INan VO  - seiner Weihegewalt absıeht, die ja keine unmittelbar
greifbare Hinordnung auf eın begrenztes Territorium erkennen x1bt, jedenfalls
aber iıcht hınsıchtlich dessen Größe und Gestaltung) e1in Mann, der mıi1t Hırten-
gewalt eine 1Özese leitet. Der Verständniszirkel 1St perfekt. Nun siceht Nan aber
schon der NCUu un dringlich sıch anmeldenden rage 1mM praktischen Kirchen-
recht und der Pastoraltheologie, Ww1e zroß eigentlich eine Diözese se1ın soll, ob D15ö-
esecn geteilt der verein1igt werden sollen, daß INan sıch MI1t diesen Antworten
iıcht begnügen ann. Anderseıts lassen sıch diese eben erwähnten praktischen Fra-

gCn ıcht einfach „VOoON der Praxıs her beantworten. Wenn INan weıfß, W 4S eine
1öÖzese se1in soll, welche Aufgaben wiırklıch die ıhren siınd, welche nıcht, weıl Ss1e
$ schon VOon einem Dechanten (u mıiıt Firmvollmacht ausgerüstet) uUSW.,. e_

füllt werden können der weıl S1e auf jeden Fall NUur VO  e einem „Oberbischof“,
Metropoliten, Patriarchen und ihren Verbänden (oder nationalen oder kon-

tinentalen Bischofskonferenzen) wahrgenommen werden können, erst annn annn
iINan „praktisch“ Iragen, INa  - eine 10zese nach Größe, Einrichtung uUuS W

gestalten müUusse, damıt s1e diıesen Aufgaben gerecht werden könne. Wer L der
Meıinung 1St, eın Bischotf musse alle seine Priester „kennen“ der musse alle lie-
der seines Sprengels selbst firmen können, der WIr:! sıch VO erwünschten Umfang
einer 1Öözese eın anderes Idealbild machen als einer, der eın solches Rıchtmafiß als
romantisch un paternalistisch ablehnt.

Nun 1St Von vornherein klar, daß 65 weder ein für Zeiten gleich gelten-
des „Ideal“-Bıld der 1Öözese geben annn noch da{fß eın S Vorstellungs-

g modell der 1Özese entwickelt werden kann, daß man Von daher D eine be-
stimmte Zahl VO  - Quadratkilometern oder Einwohnern als „ideale“ Größe einer
heutigen 1Öözese ableiten könnte. Das 1St unmöglıch, weıl selbstverständlich
eine 1Ö0zese in ıhrer konkreten geschichtlichen Ge_stalt sehr viele natürlıche (geO-
graphische, völkische, soz1ale, geschichtliche) Voraussetzungen hat, die wandelbar
sind. Das 7zweıte 1St unmöglich, weıl diese Verschiedenheıit auch heute noch gleich-
zeit1g besteht. ber WIr können VO  - der Grundıidee dieser ULISGIECT Überlegungen
AUS doch ein1ıges sagen, Was die „Idee“ der 1Özese konkreter macht, als es 1n der
formalen Begriffsbestimmung der Fall 1St, VO  ; der WIr eben ausgıngen.
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Es iST 1er diesem Punkt nochmals ZuL, AS1 wundern“ darüber, daß sich
das oberste Führungsgremium der Kirche, das ursprünglich sC1LNECN normalen UZ

Ort Jerusalem hatte, gyröfßtenteils AaUuUsSs annern usammensetzt
die gleichzeitig Leiter Provınz“ der Kırche un!: der Welt SZETSIFeUT
sind DBe1 anderen soziologischen Gebilden 1ST das ohl selten der Fall die egle-
rung der Mınıisterrat Landes wiırd sıch aum einmal Aaus den Leıtern der
Provınzen des Landes usam  setizen.: Diese Verwunderung 1öst sich auch noch
iıcht durch die Einsıcht allein, da{fß der römische apst diesem Führungsgrem1um
die Einheit der Kırche reprasentiert aber die Bischöfe die Pluralıtät un! 1el-
gestaltigkeit iıhrer Glieder darstellen und diese Mitglieder AuSs aller Welt kom-
imnen müßten. Denn selbst wenn die polare Struktur des obersten Führungsgre-

( SA  X(eine personal handlungsfähige Spıtze des Kollegiums synodale Mehr-
zahl VO  ; Gliedern) eiNe Vertretung der SaNzZCH Kiırche einschliefßt braucht des-
halb diese sıch darum noch iıcht ıdentisch sein MILTt der Gesamtzahl der Leıter
der Ortskirchen. Und doch 1STt dieses Sar ıcht eintfach Selbstverständliche der Fall
Es 1STE 1er wıederum icht der Ort, AUuUsSs dieser Beobachtung der Difterenz 7zwischen

überlokalen Apostelkollegi1um, das Ort gegeben 1ST un AUuUS

Ortsbischöfen usammengesetzZten Kollegium, das ZEeYSIreuUTt 1ST, Folgerungen für
die theologische Eıgenart des Bischofskollegiums und die ZENAUC Eıgenart SCINCT

Abkünftigkeit VO Apostelkollegiıum ziehen. (ES 1ST offenbar nıcht das Nach-
folgekollegium dem Sınn, da{f dasselbe un bleibende Kollegium als moralische
Person 1LLUTLr durch andere physische Personen wiırd sondern Kolleg
folgt anderen Kolleg.)

Wenn WIr diese verwunderliche Tatsache voll würdıgen wollen, werden WIr

INUussen: die Mitglieder des obersten Führungsgrem1ums der Gesamtkirche
INussen solche Männer SCIN, die beträchtlichen eıl der Kırche verwalten,
daß dieser solchen Gremium TI echt C1iNEC personale Vertretung ET W:

ten ann. Das bedeutet aber umgekehrt C1iNEC 107zese mMu sein (an Größe, S
ben, Eıgenart), da{fß ıhr (gerade iıhrer jeweıligen geographischen, demographi-
schen, geschichtlichen und relig1ösen Eıgenart) das (Ganze der Kırche Ersche1i-
NUunNng das Bıstum wirklich Kirche ZENANNT, MT demselben theologi-
schen Begriff und iıcht NUur MItTt dem Teıiles Provınz USW.,. der Kırche)
bezeichnet werden ann WIC die Gesamtkirche selbst W Aas INd  }

ınn bej Ortspfarrei ıcht Iiun ann oder tun sollte. Die Kırche hat CN-
ber jeder anderen Gesellschaft allein das Eigentümliche siıch dafß s1e Ort
un Stelle erscheinen 2NN, FEan Staat hat bestimmten Ort NUur

C  - seiner ÖOrte eiINE Stadt SEIHG Provınz, die N1IE IN1ITE Recht ZeENANNT
werden können W1C das Ganze des Staates. ber der Kirche 1ST s anders S1C ann
als Ganze Ort SC1H und darum MI1LTL echt die Ortsgemeinde Kirche gC-

werden. Dıie Kirche 1ST Ort da weıl sıch ıhr höchster Selbstvollzug,
der iıhr als ganzer eıgnet der auch (;anzen der Kirche ıcht höher und dichter
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acht erden kann, a el It nich
der Kirche ann: die Feier des Abendmahles, i der Herr aft
als Herr un Opfer der Kırche ge  S 1ST, n  1 der Verkündigung des
wirksamen Wortes Gottes, dem die machtvolle 'Tat Gottes den Menschen
ereignishaft proklamıiert wird.

Nun könnte INan VO  } da Aaus denken, da{fß einfach jede örtliche Altargemeinde
schon Kirche ı1STt und ıcht 1Ur die 1özese (tatsächlich konnte diese Schwierigkeit

Altertum noch aum empfunden werden, weıl durchschnittlich wirkliche volle
Altargemeinde und Biıschofsgemeinde noch zusammenfielen) ber gerade VOoNn

dieser Sıcht der Ortsgemeinde als einNne Art Aktualpräsenz der Zanzen Kırche her
ergıbt sich, daß NUur diejenige Ortsgemeinde wirklich SanzKirche“ also Diözese,
1ST, der das des Lebensvollzugs der Kirche reprasentatıv ZUT- Gegeben-
eıt kommen kann, un ıcht NUur Eucharistieteier (Sakrament) un Wortverkün-
digung Diese Gegebenheit des Ganzen der Kirche 1ST natürlich icht gedacht,
daß wirklich oft die Kiırche MI ıhrem Leben gegeben Warce, WIC es

echte Diözesen g1bt, sondern dem Inn ZEMEINT (was nach Zeıt und Sıtuation
C11le varıable Forderung bedeutet), da Cin€ richtige 1Özese SCNUSCNHN-
den Umftang auch Träger solcher Funktionen sein IMUSSC, die außer der Eucharistie
un Wortverkündigung der Gesamtkirche noch notwendig zukommen Denn NUur

Cc1in solches Teilglied der Kirche ann sinnvoll Anspruch darauf machen, daß sein

Leıter Miıtglied des obersten Führungsgrem1iums der Kirche sein soll
Es 1ST dabei folgendes bedenken: die Möglichkeit, daß bestimmten

Raumzeitstelle der Welt die Kırche als solche einigermaßen als Erschei-
Nung rete, hängt we1item Ma{le VO  3 den profanen soziologischen Voraussetzun-
gCNn der betreffenden Zeıt un konkreten Ort aAb Damıt CAHE DL  o-.
Nn eiNe 10zese SC1IMN könne eine Kırche, die Kıiırche wirklich ]]
iıhren Dimensionen irgendwie WEN1SSTENS prasent macht, bedart sie soziologischer,
wirtschaftlicher, kultureller Voraussetzungen, die sehr kleinen 10zese
eintfach ıcht gegeben sSC1inNn können (wır sprechen VO Fall schon ent-

wickelten der wen1ı1gstens entwicklungsfähigen Diözese) So WI1Ie das 1St1  > kul-
turelle, soz1ale Leben heute 19888 einmal 1St un darum auch ıhr Analogat CEiNC

Gliederung der Kırche MmMI1t ıhrem theologischen, gelst1gen, relig1ösen Leben sein

mMu ann es NUur verhältnismäßigen grofßräumıgen der bevölkerungsstarken
Gebieten eX1sStieren. Eın orf annn iıcht 1e Gestalt entwickelten, ferti-
SCn 10zese Lragen. Dasselbe gilt aber heute darum auch VO  3 kleinen Gebieten,
die vergleichsmäßig früheren soz1alen Ordnungen auch iıcht mehr sind als ein

orf der euzeıt. Wenn mMa  } heute ber die der Gegenwart entsprechende D15ö-
TE nachdenken 311 mu{fß InNnan bedenken, das dıe heutige Grundgröße der Orts-
gemeınschaft schon iıcht mehr die Stadt, sondern das Industriegebiet 1STt So W1C

6S geschichtlichen Übergang (langsamer Art) VO  s} der Dorfkultur ZUr Stadt
gegeben hat erleben WIT heute Übergang VOoO  } der Stadtkultur
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Okalen rag WIr icht einmal chtigen Name:ı
ha C de WITLr einstweilen „Industriegebiet“ nennen. Solche soziologischen Ent-
wicklungen dürfen nicht übersehen werden, wenn Inan ber das Wesen heu-
tıgen, „richtigen“ 1özese nachdenken 11 Kann INan sich denken, daß das
Ruhrgebiet mehrere Diözesen hat? Wenn nıcht un WwWenn eine solche Industrie-
andschaft mehr der Normaltyp des menschlichen Lebens wiırd W as folgt
ann für die richtige Größe D1iözese?

W as bisher SESAQL wurde, mMag noch CiNe vage Angabe ber das verfas-
sungstheologische Wesen 10zese unmittelbar CGGenaueres noch
wollen, würde j die schwierige und 1er nıcht behandelnde Frage hineinfüh-
ren, welchem ınn der Bischof und das Bistum „1Ur1S divinı“ sind, eben
wieder, WI1e und das eC1inNne Amt der Kırche (gegeben un
Nachfolgekollegium nach Art des Apostelkollegiums i seiner Einheit VO  e DPetrus-
am un den „Zwölfen“) wırd VO  3 aufgeglieder-
ten Kollegium un W icht (_ de ftacto der de i1ure”? die Summe der
Patrıarchen der Metropoliten allein als solches Nachfolgekollegium Frage
kommt, daß diese eigentlich Bischöfe“ theologischen inn genannt werden
müfßten un W as WIr heute Bischöfe NCNNCN, demgegenüber Nnur eine Art ber-
pfarrer „Dechant waren® ber schon die och VapcC Auskunft W as ein Bischof
als Mitglied des Kollegs) se1 und darum sein solle (in sCcinNnem besonderen Amt),
bietet schon kritischen Ma(stab den faktischen Dıiıözesen gegenüber. Wenn
gefordert wird eEin Bıstum solle eine wirkliche Repräsentatıiıon des Lebens der
Gesamtkirche (1ın seiner natürlichen un heilsgeschichtlichen Eıgenart) SC1N, ann
schließt 1es iıcht AauS, sondern C1inNn daß eine solche Repräsentation und die
Gestalt des Bıstums geschichtlichem Wandel unterliegt Das antıke Ortsbistum und
das (von Italien abgesehen) heutige Proviınzbistum entsprechen dem Wandel
vVvon dem antıken Polis-Staat (der auch C1INC geschichtliche Mächtigkeit ı dem helle-
nistisch-römischen Großreich hatte) ZU Landstaat. Es annn auf diese vielfältige
nd  1 den einzelnen Ländern un Kontinenten sehr verschiedene Geschichte der
Gestalt und Funktion Bıstums 1er icht CIn  en werden.

Wenn WIr daran denken, daß einerse1ıits bestimmten Voraussetzungen auch ein „einfacher Priester firmen,
) vielleicht ZU Priester ordinieren ann (cf D32 1145 S.) un anderseits bei normalen Bischofsweihe
wohl ein Patriarch oder Metropolit als CO  ecCrator beteiligt IST, ann sıeht Man, WIEC schwer CS IST, dogmatisch

n7 W 3as eigentlich eın Bischof 1ST Selbst wenn mMan daran festhält, daß er sıch auch de tacto „ratıone ordinis
VO] einfachen Priester unterscheidet, S! 1STt die Frage i1Imer noch offen, ob Unterscheidung selbst divini
IST, 1 e  e sie genauer mA erklären 1STt (ob dadurch daß eın einfacher Priester bischöfliche Weihegewalt bis Zzur Invalı-
dıtät Aktes gebunden hat oder dadurch daß S1C gar nıcht vorhanden 1St) und ob dieser Unterschied allen Zeiten

der Kırche gleich seın mußte oder die Absicht der Kirche bei den beiden Weihen selbst eıne geschichtliche Wand-
lung haben konnte Von der Iurisdiktionsgewalt her den Bischof bestimtmen 1ST darum schwer, weil mindestens aktisch

Hırtengewalt der des Papstes (und eventuell anderer Oberbischöfe) begrenzt 1ST un auch Nichtbischöfe solche
der verschiedensten Weise teilbaren un! bemeßbaren Gewalt Anteil haben können So 1ST ecsS wirklıch einfachsten

und klarsten ein Bischof 1ST eın Mitglied des obersten Führungsgremiums der Kirche un von
ann bestimmen, welchen Amites und welcher Gewalten Träger er seıin ol siınnvoll Bischof gzeNANNT wer-

den, VO: Wesen der Sache her sachgemäß und siınnvoll dieses oberste Kollegium kooptiert werden
.“
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Ist aber unser Grundansatz richtig, ann ergeben sich für unsere Zeıt icht -
An  s erhebliche praktische Konsequenzen. Eın Bıstum, W1e An se1n soll, darf iıcht

kleıin se1n: S mu{ wirklich die UOrgane, die Zum Leben der Kırche überhaupt BC-
hören (von der zentralen Regierung abgesehen) wirkliıch selbst tragen können.
Und da die Apparatur des Institutionellen ım Leben der Kirche 1n der heutigen

.  n Zeıt der Technik und der Massengesellschaft notwendig ımmer komplizierter wird
(Seelsorgsinstitute, Ausbildungsstätten für die verschiedensten kirchlichen Hılts-
amter, Fınanzıerung, weıthın organısıerte Carıtas und vieles mehr), gyeht der
objektiv richtige Trend dahın, die Bıstümer eher vergrößern als verkleinern.
Wenn die Großstadt immer mehr die normale Wohnstätte wırd, 1n derselben
Großstadt aber gewöhnlich NUuUr eın Bıstum 1St, annn wird das große Biıs-
Lum eben zwangsläufig der Normaltyp der 107zese. Und 1eSs WOf auch
theologisch berechtigt: der Inhaber eınes Zwergbistums VO einıgen ausend
Seelen, un ZW ar 1in Gegenden, Diözesen leicht zusammengelegt werden
könnten, hat sinnvoll keinen Anspruch, ein Mitglied des obersten Führungs-
kollegiıums der Gesamtkirche se1n?. Dıies 7zumal iıcht 1n el  4l Zeıt einer
Weltkirche VOIN 400 Millionen nd den damıt fast unvermeidlich gyegebenen
03Bischöfen, deren Zahl Ja auch ıcht unbegrenzt vermehrt werden kann,
wenn s1e iInNnan denke VOr allem eın Konzıil un seine technıschen Schwier1g-
keiten och wirklich selbst die oberste Leitung der Gesamtkirche bılden sollen.
Es hilft nichts, sıch eiıne Entwicklung relatıv yroßen Diözesen Zzu strau-
ben, Zusammenlegung VO Zwergbistümern verhindern oder für Teilung on

Diözesen plädieren Aaus Gründen, die eher romantischer un paternalistischer
Art sind: eın solches Vorgehen bewirkte nur, da{ß das, W 4S eın wirklicher Bischof,
Wenn Glied des Bischofskollegiums se1ın soll, seın mu{fßs, praktisch, Wénn auch
nıcht terminologisch doch 11UT be1 Oberbischöten läge, bei Patriarchen oder Metro-
polıten, bei Vorsitzenden VO  3 Bischofskonferenzen, un derjen1ige, der ZW ar och
Biıschof heißt, aber nıcht mehr wirklich voll 1St, praktisch ein Dechant mMIit Fır-
mungsvollmacht 1St. Dıie Leitung solcher Institutionen, die einen territorialen Be-
zırk einer „Kırche“ macht, hätte nıcht mehr.

Wo eıne 10zese nicht allein ein Priesterseminar tragen kann, das den Erforder-
nıssen der heutigen Zeıt entspricht, das institutionell verftafßte Bildungswesen,
die ebenso verfaßte Carıtas, Einwirkung auf die öffentliche Meinung, die Hand-
habung der Massenmedien, das geistige Leben nıcht von einer Diözese
werden können, dafß 1es alles ein1igermafßen repräsentatıv für die Gesamtkirche
1St, da 1St eben keine Gliedkirche, dıe VO  } einem solchen Nachfolger der Apostel
geleitet werden soll und kann, da{ß dieser ber sıch NUur och das Prinzıp der Eın-

Wenn INa dem bloß entgegenhalten würde: Ja, aber eın solcher 1St doch auch geweihter Bischof, dann ist Aazu
nur zu bemerken, 6S se1 Jjetzt 1er gerade gefragt, und welchen Voraussetzungen jemand sinnvoll ZU

Bischof als Mitglied des Kollegiums der kırchlichen Gesamtregierung geweıiht werden un nıcht die Frage,
ob einer, wenn er gewfiht 1St, ann echtens Mitglıed dieses Kollegiums 1St
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héit des köllegiüms, den Nachfolger der Apostel für SCLE normalé Tätigkeit über
sıch Zzu haben BEAHCHE Es wäre mit anderen Worten mehr ein Bistum dem Namen
als der Sache nach Wenn ein solches echtes, großes, lebendiges Bıstum „wischen
seiınem Haupt un der einzelnen Ortsgemeinde wirklich och handlungsfähiger
Z wischeninstanzen bedarf, as durchaus der Fall se1ın kann, also Zwischeninstan-
Zzen „nach unten“, ann sollen s1e geschaffen werden, die schon vorhandenen
(Dekanat, die Leitungen überpfarrlicher dıözesaner Organısationen, Personal-
pfarreıen W1e Studentengemeinden USW.) dafür nıcht ausreichen: oder ON sollen den
vorhandenen nach dem Subsidiaritätsprinzip, das auch tür die Kırche Äilt, mehr
Vollmachten eingeräumt werden. Das 1St aber eın Grund, die Diözesen klein

machen, d iıhr Leiter ge1st1g, soziologisch und auch eigentlıch kırchlich
einem Ptarrer herabsinken mujfß, der fırmt un auch die Priesterweıihe Zz7u spenden

-vermag. Auch seine Hırtengewalt mMu die Gestalt und die Eindrücklichkeit eines
4&  A

Nachfolgers der Apostel un eines Mitglieds der Gesamtregierung der Kirche ha-
en können. Dazu 1STt nıcht 1Ur die Existenz der formalen Hırtengewalt nÖtig,
sondern diese mufß auch einen Gegenstand, ein Betätigungsfeld nd eine aterıe

X a  Va  Aiıhrer Objektivation haben, die ihrer Bedeutung würdig 1Sst. Das Gesagte 1St natur-
iıch primär gemeınt VO eiıner Diözese, die voll konstituiert 1St, nıcht 1n einer sol-
chen, die och 1m Autbau begriffen 1St, un 1St natürlich Je nach Zeıten, Ländern
un deren kulturellen un soz1alen Entwicklung konkret MI1t sechr varıablem In-
halt füllen.

Ar

Der Bıschof und seıne Prıester

Man hat schon da un Oort angstlich gefragt, ob ein deutlicheres Hervortreten
der Sendung und Autorität des Bischois, der 1im Namen Christı un nıcht als blo-
ßer Beamter des Papstes selne iÖözese leitet, nıcht die Gefahr mMit sıch bringe, da{ß
an Stelle eines römischen Zzentralistischen un in etw2 vermeiıintlich der wırk-
ıch autokratischen Regiments eın praktischer „Episkopalismus“ mi1t einem 2AUtLO-

kratischen Regiment iın der 1OÖ7zese et{te; Man wırd 1n unsern mitteleuropäischen
Ländern diese Getahr ıcht für zrofß un dringend halten mussen. Unsere Dıiaspora-
verhältnisse Öördern eine solche Getahr nıcht; Bischöfe un Priester SiNnd in der Not
des euheidentums sehr aufeinander angewlesen; WwWenn Wır VOon Charakter und
Temperamentsausbrüchen absehen, dıe sich in „System“ guLt der schlecht
auswıirken können un 1m zweıiten Fall MI1t Geduld un Humor tragen sınd
un bei brüderlich-männlicher Ehrlichkeit der Priester VOT ihrem Bischof immer
genügend eingedimmt gehalten werden können, stehen UNSeTE Bischöfe icht in
Getahr der Verdacht, Autokraten seın oder werden. ber das MNag in AN

deren Ländern miıt anderen geschichtlichen un: psychologischen Voraussetzungen
anders seiq. Vielleicht Mag eın afrikanischer Bischof unwillkürlich das Gehaben
eines Stammestürsten haben der In dem einen oder anderen französischen Bischof
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doch n Stu 1 re
en se1in. ZurHintanhaltung dieser Gefahr i1St au jeden a übera wichtig, da
das theologisch richtige Verhältnis 7„wischen Bischof nd Presbyterium lebendig

Bewußftsein steht.
Von unseremAnsatzpunktAUS aßt sich dieses Verhältnis verdeutlichen. Es WIr

dabe! ı keiner Weıse behauptet, dafß S1' das Verhältnis VOo  $ apst und Episkopat
schlechthin 1ı gleichen Sınn un als ebenso divını“ verfassungstheologisch
nach tortsetze nd sıch einfach gleichsinnig und mechanisch autf das Ver-
hältnis VOoO  3 Bischof und Presbyterium übertragen lasse. ber A 1äßt S1C|  h dennoch
7zunächst ein Doppeltes *Finmal: Dıie verfassungstheologische Struktur der
Kırche, insofern S1C C11NC polare Einheit monarchiıischen und kollegialen
Elementes 1 unlöslicher Beziehung 7zueinander (ohne darum C1i Kollegium VOon

lauter gleichen SC1LN, WIC der Dehfinition Kollegiums durch Ulpian)
fordert, ann doch auch als Leitbild für das Verhältnis VO  —$ Bischof und Presbyte-
r1Uum gelten. Und an wiırd das Prinzıp der Kollegialität dem j1er beton-
ten Gesichtspunkt Wen1gstens leitbildlich aut dieses Verhältnis angewendet, ann
1STt SagCN: der Priester durch die Priesterweihe ı e1in Kollegium C1N, das
Presbyterium; Weihe 1ST, richtig un völlig gesehen, Aufnahme 1ı dieses
Presbyterium, das cselbst doch ı runde ı1ure divino® als Kollegium für den Bı-
schof denken 1ST In der Tat schon das Neue Testament un die Alteste Kirche
kennen ıcht eigentlich den einzelnen Priester, sondern das Presbyterium. Dieses
1SE lokal MItTt dem Bischof vereıint, 1St ıcht nachträgliche Summe VO  3

Pfarrern Orten, keıin Bischof 1ST sondern gerade das Kollegium dort,
der Bischot IST.® dieser weıht icht einen Priester, weıl nıcht überall sein kann,
sondern Helter SCLNCS Amtes, 1ST. Er weıht nıcht einzelnen, SO11-

ern umgıbt sich MI1t Kollegium. Er CL nıchts hne das Presbyterium.
Das bedeutet nıcht, da{fß er juridisch nd einklagbaren Weıse VOo  3 seinen]

Presbyterium abhängig SCI, ohl aber, da{fß sıch ıcht als9 autokrati-
scher Monarch weiß, der könnte oder wollte: Das Biıstum bin ich Man WIr:
ruhig können: Dıie „Synode“ des Bischofs 98500 seinem Presbyterium 1St

ebenso alt un: ursprünglich (wenn darum auch icht verfassungsrechtlich gleicher
Art) W 1e€e die Synoden VO  $ Bischöfen miteinander. Es Mag Aaus praktischen Gründen
legıtım heute SC1HMN, daß die Funktion des alten bischöflichen Presbyteriums WEeIL-

gehend (wenn WITLr VO seltenen Fall Diözesansynode: C416 Can. 356—362

Es IST, auch ıcht eigentlich definiert, doch theologisch sicher, daß die Dreistufigkeit des Amites (Bischof
Priester Diakon) der Kirche unaufhebbares, „göttliches“ Verfassungsrecht der Kirche 1ST. Dächte INa sıch aber,
daß dabei der Priester bloß als y einzelner denken SC1, einfach un! bloß ı dem Madß, als C1MH Bischof eine Hilfe
braucht, dann könnte iNd:  =) sıch J denken, daß ein Bischot eben feststellt, daß er solchen Hilte entbehren könne,
und Sr auf diese Weise die Dreistufigkeit des Amtes eben doch „auf kaltem Weg“ aufhebt. Man bräuchte dafür j}
Nnur denken, daß INan, abstrakt gesehen, jeden Pfarrer ZUuU Bischot weihen könnte, also priesterliche Einzelhilts-
kräfte überflüssıg machen könnte. Soll also die CZ Stufe“ des priesterlichen Amtes wirklich divini SC1MHN, ann
S1Ce nUur als Kollegiumfür den Bischot gedacht werden, die Priester den Bischof als iıcht eigentlich und ı ersier TLinıe
ıcht ort vA  s Cr ıcht 1St, sondern ihn Oort als Presbyterium den Bischof unterstützen, er 1ST.
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sehen VOo nd den brigen priesterlichen tglied inerapitel
bischöflichenKurie(Ordinarıat) wahrgenommen wırd nd konkretbei den heu-

notwendigen Großdiözesen un der okalen Trennung der eısten Priester
omnm Bischofsort wahrgenommen werden mu{(ß ber sieht mMa  $ diese bischöfliche
Kurie der Rücksicht der Polarıtät VO Bichotf und Presbyterium, ann wird
1an iINUusSsen Die verfassungstheologische Struktur der Kirche 1STt annn reimn

un deutlich verwirklicht diese bischöfliche Kurıe ausgewählt un BC-
staltet 1ST, daß S1e wirklich als Repräsentation des Presbyteriums gelten kann, daß
also ein ÜAhnliches Verhältnis, theologisch gesehen, obwaltet, WI1IC 05 7zwischen Kar-
dinalskollegium un: Bischofskollegium nach unseren früheren Überlegungen als
wünschenswert gelten ann. Das bedeutet gar nicht, daß die bischöfliche Kurie
„Von unten“ (oder Sar als einNe Art Kontrollorgan des Presbyteriums eım Bischof)
durch das Presbyterium gvgewählt werden Das 1ST auch e1ım Kardinals-
kollegium ıcht der Fall un: würde die Überordnung des Bischofs ber das Pres-
byterium verletzen. Wohl aber annn 1es Aaus verfassungstheologischen (und ıcht
blofßß rein pragmatisch-psychologischen) Gründen heraus bedeuten, da{fß der Bischof
die moralische Pflicht hat, Kurie gestalten, dafß S1IC auch die Repräsen-
tatıon se1ines Presbyteriums ı1ST,; das doch als Presbyterium, als seiNeEN

Rat der „Alten“ geweiht hat, Wenn auch die Einhaltung dieser moralischen Pflicht
nıiıcht rechtlich vertaßten Nachkontrolle des Presbyteriums unterworten ı1STt.

Erst wenn INa  e} den Priester als Glied des Presbyteriums sieht, WIr:
eigentlich ganz verständlich gerade wenn INnan an die Praxıs der alten Kirche
denkt na ihren vielen kleinen Bischofssitzen), iıcht jeder Leıiter
testen, okalen Altargemeinde VO  3 CIN1ISCI Größe, also 1in Pfarrer Vor allem, auch
schon Bischof ıIST. Es wiırd verständlich, ein Bıstum eine wirklich theologı-
sche Größe, nıcht NUr eine verwaltungsmäßige Organısatıon vieler Ortsgemeinden,
sondern eine wirklich geistliche Größe 1ST Der Bıschof weıht icht Prıiester,
S1C MIt iıhren ollmachten VO  3 sich zusenden, damıt jeder für sıch Priester
sCc1 sondern er überträgt den Mitgliedern S$C111C5 ıhm bleibend zugehörigen Pres-
byteriums lokale Einzelaufgaben un bleibt der bischöfliche Vater SC1NC5S5 gan-
zen Bıstums. Von da AuUSs wırd annn auch verständlich, daß dıe Ortspfarrei ZWAar

der normale und häufigste Typ solchen Sendung Mitglieds des bischöf-
lıchen Presbyteriums 1ISt, daß aber ebensogut Mitglieder des Presbyteriums als Ver-
treter des Bischofs tür andere Arten Altargemeinde bestellt werden können,

un insofern eine solche nicht-pfarrliche, ständige Altargemeinde (Personal-
pfarreı, klösterliche Gemeinschaft USW., ıhren ınn hat. Das „Territorialprinzıip 1STt

ıcht das CINZISC Strukturprinzıp. Gerade Wenn der einzelne Priester VO  —$ VOTN-

herein als Mitglied des Presbyteriums gesehen wird, Aßt sıch ein romantischer
Parochianismus vermeıden, der Aus dem Pfarrer kleinen Bischof macht (und
für iıh gleichen ınn WI1C den Bischot C1iNEe Unabsetzbarkeit der Unver-
setzbarkeit beanspruchen sucht) Dıie Würde des Pfarrers WIr ıcht Verm11-
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‚ dert, sondern erhöht, ennn als Glied des bischöflichen Presbyteriums gesehen
wird, als Repräsentant der Bischofskirche an Ort und Stelle. ber die Pftarrei ı1STt

keine Diözese 11mm kleinen. Würde S1C gesehen, dann müßte S1C eigentlich auch
Bıstum werden. Dagegen aber 1STt alles ’ W as BCgHCH Zwergbistümer oben
dargelegt wurde.

Von unserem Ansatz Aaus wird endlich theologisch verständlıich, bis heute
die Grenzziehung 7wischen den sakramentalen Vollmachten des Bischofs nd des
eintachen Priesters Glaubensbewußtsein der Kıirche ıcht die letzte Deutlich-
eıt erlangt hat Mıt CIN1SCI Siıcherheit annn Inan NUr SAagcCnhH, da{fß eın Priester ke1-
1nen Bıschof weıhen kann. Es 1ST aber ıcht einmal sıcher, ob nıcht Uuntiter Um-
ständen gültig die Priesterweihe spenden annn Fırmen kann gew1ß Das 1STt

seltsam Denn da C1M einfacher Priester Träger aller jurisdiktionellen Vollmachten
Bischofs sC1nNn kann, könnte abstrakt auch nach heutiger Theologie gedacht

werden, dafß einfache Priester alle wiıirklich zum Leben der Kirche notwendigen
AÄmter der Kırche allein hne Bischöfe verwalten, da INan die Bischofsweihe NUrLr

braucht wWwWenn INan die Bischöfe hat Diese werden aber nıcht benötigt WeEeN1

alle iıhre Funktionen auch VO einfachen Priester erfüllt werden können, SOWEILT

diese Funktionen für das Heil der Christen erforderlich sind Dıiese spekulativen
Überlegungen sollen Ur ZCISCN, daß die Grenze divını 7wischen Priester un
Bischof ıcht leicht zıiehen 1STt WIEC INa  a} manchmal denkt Eben 1es 1ST aber
verständlich WECNnN der Bischof eigentlich nıcht denkbar 1ST hne sein Presbyteriıum
und darum Umständen auch C111 untergeordnetes (durch sakramentale Weihe
bestelltes) Mitglied dieser Einheit Aaus Bischof un Presbyterium den Bischof VeLr-

LReTeN ann Im etzlıch Entscheidenden Lut 65 auf jeden Fall der Feıier
der Eucharistie. Und da 1es un auch heute die zentralste Funktion des
Bischofs 1ST (weıl 1er diesem innerstien Mysterium der Kirche diese ganz aktuell
und iNntenSivVsie raumzeitlich prasent wird), darum haben Thomas Vo  ; Aquın
un alle großen Theologen VO  3 der Sakramentalität der Bischofsweihe Unter-
schied VOonNn der Priesterweıihe nıchts W155eCMN wollen. Wiederum al Zeichen für das,;
woraut N uns 1er ankommt Bischof un: Priester gehören darum
SAaMMMCNH, weıl der Priester nıcht eiNe kleinere Wiederholung des Bischofs, sSOoN-

ern Glied SC1NCS Presbyteriums 1ST hne das letztlich® nıcht gedacht werden
kann, un Vollmacht als des Vertreters des Hauptes des Presbyte-

eLtwa2 wandelbar 1ST un vielleicht auch den einzelnen Perioden der
Kırchengeschichte ach der vielleicht wechselnden Absicht der Kirche be1 der rıe-
sterweıhe Sar nıcht gleich SCWESCH SC11H mu (319

Auch wenn ein einzelner geweihter Bischof abstrakt ohne CIHCNC Priester gedacht werden würde, 1SE er durch
tür ıhn notwendige Einheit IN1C dem Bischofskollegium 11101]!| noch on Priestern umgeben, da der

Gesamtepiskopat nach 266 wohl sicher nıcht ohne C1N Presbyterium seıin kann
10 Man mu{(ß theologisch ernsthaft IN 1L solchen Möglichkeit rechnen FKıne teilweise Teilnahme al Amt

Gesellschaft das etztlich AauUSs der Einheit der Gesellschaft und ihres 7 weckes un: Zieles IST, IST aAaus$s der Natur
der Sache und den geschichtlichen Sıtuationen heraus wandelbar, ohne daß dadurch das Wesen des Amtes VOILI-
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Mit diesem Thema 1St nıcht die Einheit der der Amter und Gewalten
gemeint, sondern die der Amter und Gewalten elbst, insofern reilich diese Einheit
gesehen werden kann on der Einheit des Bischofskollegiums mıt, 1ın (und auch
durch den apst und on der unlöslichen Einheıit on Vollmachtverle1- F  an
hung und Aufnahme Ins Kollegium bei dem Bischof. Es 1St selbstverständlich, da{fß
diese kurzen Überlegungen on einem partikulären Gesichtspunkt Aaus nıcht den
Anspruch auf eine umfassende Behandlung des Themas erheben, das mIit dem
Stichwort: „Einheit der Gewalten“ angedeutet iSt.

Wır gehen wieder VO der Grundtatsache aus, daß das Bischofskollegium miıt
dem apst als seinem Haupt der Träger der höchsten un vollen Vollmacht 1in der
Kirche 1St. Eıne Gesellschaft („Volk Gottes“, „Bund-. „Gemeinde“ Christi), die
ıhre Einheit als e1ınes ihrer wesentlichsten Merkmale proklamiert un ”7Ziel
un Aufgabe hat, MuUu auch in ıhrem Amt notwendig eine se1in und diese

375Jetztlich eıne Gewalt un dieses etztlich eine Amt liegt eım Bischofskollegium,
daß dieses gerade durch den vollen Besıitz dieser einen Vollmacht und dieses

AAeinen Amtes charakterisiert wird. Wenn un insotern darum dennoch aus welchen
Gründen ımmer 1ın diesem einen Amt un der S tragenden Vollmacht AÄmter un
Vollmachten unterschieden werden können un mussen, dürfen diese ıcht e1nN-
fach reiın rechnerisch aufgezählt werden, sondern sind 1in ihrer Einheıt begreıten,
bzw aus eiınem Grund-Wesen der Kiırche, ihrer Einheıt und der Einheıt ihrer
Aufgabe un iıhres Zieles entwickeln.

Nun bemerken WIr zunächst, gewissermaßen empirisch, daß der höchste Träger
dieses einen Amtes, bzw die Mitglieder dieses Kollegiums, das dieser Träger ist, 38als solche einerselts durch eine sakramentale Weihe konstitulert werden, die ihnen
eıne Heiligungsvollmacht otestas ordin1s) g1ibt, un anderseıts durch die UÜber-
tragung VO Hirtengewalt (potestas jurisdiction1s), die mindestens oder wen1g-

in ıhrer 11 freıen und aktuellen Verfügbarkeit durch die Bischots-
weıhe (wenıgstens als „absolute“) och ıcht gegeben 1St oder yegeben sein

Nbraucht. Und doch mussen nach dem eben Gesagten diese beiden Gewalten (und
Wdie Ämter, die durch S1Ee gELFaASCN un in denen s1e ausgeübt werden) eine innere

Fıinheit un etztlich unlösliche Verbindung haben Wl 139028  — 1es sehen, dart

ndert wird. Es 1St ıcht einzusehen, 1es ıcht auch 1ın der Kırche so <sein könnte. Das eine Amt 1Ur1Ss divin)

und dessen Dreigliedrigkeit rauchte dadurch icht erührt werden. Wenn eines Tages die Kirche erklärte,
eın Priıester se1l auf jeden Fall un! unfifer allen Umständen unfähig, die Priesterweihe erteilen, müßte 1es iıcht

notwendig ımmer un: allen Zeıten d5[' Fall BeWECSCH se1n. Ahnlich lıegt vielleicht der Fall hinsichtlich der Frage,
ob eıne Bischofsweihe auch ohne vorausgehende Priesterweihe gültig 1St oder nıcht. Wır en Ja sıcher einen wen1g-

analogen Fall hinsiehtlich der „Materıe“ des Weihesakramentes, die Kirche dıe Frage ausdrücklich offenließ
ob diese wesentliche aterıe allen Zeıten die yleiche WAar. Die Kirche ann vermutlich auch 1n ihrer s

sehr unreflexen Absicht en gEeENAUCICNHN Umfang der Vollmachten bestimmen, den s1ie beı der Priesterweihe verleihen

will, und dadurch auch den Abstand zwischen einfachem Prıestertum und ischofsamt varııeren. Fıne solche Erwägung
könnte vielleicht manche historısche Schwierigkeit AD den ersten Zeıten der Kırche ın solchen Fragen vermindern
oder ausraumen. “
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icht bloß un AN1€ olchen
blicken, sondern mu{fß auf das Bischofskollegiumals solch reflek auf
dessen ontologische un logische Gleich- oder Vorrangigkeit gegenüber den e1N-
zelnen Bıschöfen der deren bloß nachträglicher Summıierung. Vom Bischofskol-
legium ann man nämlich hne die These aufstellen, hne INIT der oben
angedeuteten Tatsache!! ; Konflikt kommen, da{fßß ı iıhm als 6CiIHe

Trennung zwiıschen beiden Gewalten unmöglıch ı1ST. Es annn zunächst 1Ja die Kirche
hne Bischöfe nıcht gedacht werden, nıcht ohne die Weıihegewalt, die die Jeg1-
Lime Vollmacht der Eucharistiefeier un die der normalen Weıtergabe dieser oll-
macht (Ordinationsvollmacht) bedeutet. Es annn aber auch Kirche icht SCIN
hne C Hırtengewalt, hne die das Leben der S Kirche
nıcht denkbar ı1ST. Nun 1ı1ST es aber undenkbar, daß diese beiden notwendig ı der
Kırche ex1istierenden Gewalten gänzlıchun grundsätzlich auf Z W @1 verschiedene
Träger verteilt werden. Denn, VO  — der Frage abgesehen, e  C INnan sich das prak-
tisch auch nur durchgeführt vorstellen wollte, 1ST 1es darum nıcht möglıch weil
sıch diese Gewalten gCRENSEIT1 miındestens Z eıl einschließen Der Leıiter der
Eucharistiefeier 1ST ıcht denken als der bloße Vollbringer der Konsekration

OpCrato sondern als der bevollmächtigte Leıter der Feıer der Gemeinde
MIt Recht un Pflicht ZUur Altargemeinschaft als dem höchsten Vollzug der Einheit
der siıchtbaren Kiırche zuzulassen oder VO  } ihr auszuschließen. 'Tut 1eSs aber,
weıl der Inhaber dieser Weihe gewalt IST, schon sakrales

h Wiäre die Ausübung der Weihegewalt der Versöhnung MIt Gott und der
\ Kırche ı Bufßsakrament schlechthin VO  e} Jjemand abhängig, der selbst yrundsätz-

lıch und jedem Fall diese Gewalt selbst nıcht besitzt, dann Ware S1e 1Ur ein
abstraktes theoretisches Postulat, aber rea] nichtig. Der Erteıiler der Beichtjuris-
diktion WaAare der wahre Inhaber der kırchlichen Versöhnungsvollmacht, da Von
iıhm allein deren Ausübung ermöglıcht würde. berdies i1ST das darum nicht denk-
bar, weıl diese Vollmacht wesentlich auch die Vollmacht der Zulassung Z vollen
eucharistischen Altargemeinschaft bedeutet diese aber VO Wesen der Sache her
eım Leıiter der Abendmahlsfeier der Gemeinde lıegen mMu Weihe- un Hırten-
gewalt schließen sich also mıindestens teilweise SC  e C1N, S1C SIn ihrem
Grunde ZWEe1 Omente C1in un derselben Grundvollmacht, die sıch ErSst verhält-

F nısmäßig zZweıtrangıgen Auswirkungen un Anwendungen ı Z WEel Gewaltenteilt,
Von denen ıcht jede gleichartig W1e die andere un nıcht VO  e} denselben Normen
bestimmt ı1ST Hängen S1e aber ihrer etzten Wurzel unlöslich mıteinander
SAMMMECN, ann ann der Träger dieser Vollmacht ur der SCH;
der dı @ besitzt. Und dieser Träger ı1STt das Bischofskollegium

un MT dem Papst

11 Da{iß nämlich jemand C1NeEe „bischöfliche“ Jurisdiktion hat, hne ZU! Bischof geweiht SC1IN, der jemand BCc-weıhter Bischof ı1ST, ohne scheinbar WCNISSTIENS die iurisdictionis haben.S
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empfang als t-Bi SCWaA wird. Denn wenniInan

Bestimmung desGIE C217 219 ıin der uns 1er beschäftigenden Überlegung damıt
rechtfertigen MMag, daflß als aupt des Kollegiums i einem ınn schon

der Weihegewalt sSC1NCS5 Kollegiums teilhat, bevor selbst ZU Bischot ordiniert
1St un auch persönlich als einzelner un icht NUr als Glied des Kollegiums
dieser Gewalt pPartızıplert, 1ST Z doch mehr als C116 Forderung der Billigkeit
der Sal der Optik, dafß das Oberhaupt der Zanzecn Kirche, dem persönlich die
Fülle der Hirtengewalt ruht, AU!  1JENC Gewalt besitzt, die letztlich ı der Kirche
nd i ganzecnh Kollegium Von der Hirtengewalt iıcht werden kann, die
Weihegewalt, mıt der schon zugleich heiliges echt gegeben 11ST, der dieses C1IBENT-
lichseinen Ursprung hatl?

Es kommt durch diese Einheit der Gewalten, ı der das C116 Wesen un die
e1in! Sendung des Bischofskollegiums gegeben 1ST, auch ZU Ausdruck, dafß echt
un esetz 1 der Kirche Ausdruck und Moment der Gnade sınd 1€e 1 E,van-
gelium verkündigt wird und 1Ur Ort Werkzeug der Erlösung und nıcht Stachel
der Sünde SIn S1ie VO  } der Gnade mitgebracht un: erlöst werden, die den
Sakramenten uns wiırksam un hne Reue wırd

12 Man ann sich VO' hier Aaus wenn ma das einmal aussprechen darf, wundern, 1in A: CS gar selbst-
verständlich findet, daß die Übertragung der obersten Hırtengewalt Papst keine Stute des Weihesakramentes SB17

Daß tür die gegenteilige Ansıcht die W eı der Amtseinsetzung (ohne Handauflegung) eın absolutes Hindernis IST,
1ST klar C1n Sakrament (siehe Buße und Ehe) 1ST nicht notwendig eine „Materie“ gebunden, die VO' der „Form“
dem die Gnade zusagenden ort unterschieden ST Wenn inan Sagt, die Papstwahl (samt Annahme) verleihe keine
höhere Weihegewalt sondern konstituilere nur „ratıone iurisdictionis Sheren Grad der Amtshierarchie,
1ST die Gegenfrage berechtigt, ob diese Antwort bei der wurzelhatten Einheit beider Gewalten SI klar SC1, W 16 s1€e€

sSC1IN scheint, ob ıcht M1ı tormal ähnlichen Argument Thomas un die Theologie des Mittelalters die Sakra-
mentalität der Bischofsweihe bestritten haben (weil s1ie nämlich keine ecue Vollmacht 1er hinsichrtlich des Leibes
Christi gebe), ob es ann Pr1011 feststehe, daß die Übertragung Amtsgewalt NUur annn Sakrament, mM1

der Verleihung VO: Amtsgnade ODPCTaLO verbunden 5SC1I könne;, wenn diese Amtsvollmacht selbst wieder die
Beauftragungen sakramentalen Handlungen SC Wenn IN A Sagt, es se1ı bisher die Idee unerhört, die Papstbestellung
könne die höchste Stute des Weihesakramentes SCIN, ware darauf hinzuweisen, daß CS bis Z.U) Vatikanum auch
ıcht absolut feststand, daß die Bischofsweihe C1NC Stute des sakramentalen rdo S61 Man könnte weiterfahren,
ob, VO:! Wesen der Kirche als Ursakrament her, es icht notwendig ı1ST Sa CIl, daß die Bestellung ZU ÖSchsten und
entscheidenden Amt der Kırche auch die göttliche absolute Zusage des Pneumas Gottes ZUr rechten Erfüllung dieses
Amtes se1ı (gleichgültig, ob der Mensch diese Zusageganz aufnimmt oder nıcht), und WIeC sich solche absolute
Zusage eigentlich noch VO einem ODUS unterscheide. Es WAalilcC fragen, ob die wurzelhatte Einheit VO!

beiden Gewalten 1ı der Kırche iıcht nahelege, daß die Stufung jeder der beiden Gewalten aut beiden Seiten glei-
cher Weise gegeben se1 Wenn INan einwendet, die Bestellung ZU Papst ewirke doch nıcht e1in „unauslöschliches erk-
mal“, den Charakter, W as ZU Wesen des rdo gehöre, WaIclc daraut hinzuweisen, daß eın Papst NUur durch sC1NCH

Ce1ıgeNeEN Verzicht VO'  3 seiner Vollmacht entbunden werden kann, w as bei keiner SsSONSTIIgEN Stufe der Jurisdiktions-
hierarchie der Fall 1ST, un schon dadurch seın Amt der Unverlierbarkeit der Weihevollmachten autf den unteren Stu-
ten der Weihehierarchie äahnliıch wird, zumal auch die Träger aller dieser Grade aktisch auf jede Ausübung ihrer
ollmachten verzichten können, also der ann noch verbleibende Unterschied Aus der Natur der Sache, aAus dem
Wesen des obersten Amtes rklärt werden kann, das jemand nıcht mehr sıch ziehen kann, wenn A einmal auf die
Ausübung grundsätzlich verzichtet hat Man mu{ auch IM! bedenken, dafß der Papst SCINCIN Wesen theologisch
nur richtig gesehen wird, wenn er a u als Bischof, weiıl Haupt des Bischofskollegiums als Weihehierarchie gesehen
wird, Uun!| Papstbestellung notwendig eine Modifikation seıiner bischöflichen Vollmacht, die Gr hat oder haben
mMUu bedeutet Warum sollte diese Modifikation sachlich icht sakramentalen Charakter haben? Bloß weiıl WILr es

ıcht gewohnt sind die Dınge sehen? Können WIr S1C aber ıcht sehen, wenn Wır einmal daran gewöhnt se1ın

werden sehen, daß zunächst einmal die Verleihung des Amtes der Kirche (als Ganzes) den nOotigen Vor-
aussetzungen und bei der entsprechenden Absicht der Kirche (ein definitives Amt verleihen) e1in Sakrament 157 un B

arum un VO' daher die Stufungen dieser Amtsverleihung, die VO: der Kirche rgenomm : werden (wenn
evtl. auch se1ıt apostolischer Zeit und unwiderruflich) sakramentale Stufen des sakramental verliehenen Amtes
sınd?

185



» vr

1B  R  D  S  e  m  £  »  C  L 4  ‚.  ‘7 A epdiete Binheit der Gewalte  n  cn u_£1d ldevr:n‘selß'ér‘x T'rlyäkg}éi-„ dem einem B156hofs-  kollegium, legt auch verfassungstheologisch, wenn auch nicht in jedem Einzelfall  zwingend, das Prinzip nahe, daß dort, wo hinsichtlich der Hirtengewalt ein  „Ordinarius“ als bleibendes Amt in einem-Träger für Lebenszeit gegeben ist, er  eben auch Bischof sein sollte. Nicht bloß (wie es oben gesehen wurde) weil ein  solcher sinnvoll Glied des obersten Führungsgremiums der Kirche sein kann (wie  umgekehrt); sondern auch weil die Ausübung solcher Hirtengewalt getragen sein  sollte-von der Gnade, die erst die Macht in der Kirche heiligt und zum Mittel der  Heiligung macht und auch im Sakrament ihre geschichtliche und ekklesiologische  (gesellschaftliche) Greifbarkeit bei so entscheidenden Ereignissen der Gnade haben  sollte. Das mag, wie gesagt, im Einzelfall nicht zwingend sein, weil ja auch ohne  eine solche sakramentale Begründung und Weihe der Hirtengewalt im einzelnen  dieser und sein Tun innerhalb des Ganzen des mystischen Leibes Christi stehen und  von daher (d. h. von der im Sakrament des Ordo, der in der Kirche unverlierbar  gegeben ist) auch dem Tun eines solchen einzelnen diese Gnade zugesagt ist. Aber  ernsthaft bedacht sollte diese Überlegung in der Praxis der Kirche doch werden.  Die verfassungstheologischen Strukturen der Kirche kämen so reiner und deut-  licher zur konkreten Ausbildung.  Die Frage, warum und wie sich die wurzelhaft eine Gewalt der Kirche, in ihrer  Wurzel eine bleibend, wenn auch zwei konstitutive Momente besitzend, dann doch  auch in zwei Gewalten auseinanderentfaltet, die dann als solche gezweite nicht  mehr genau dieselben Eigentümlichkeiten aufweisen, gehört natürlich nicht mehr  hierher. Nur sei hier eben noch angemerkt, daß es wohl nicht genügt, die eine  (Weihegewalt) als unverlierbar, die andere (Hirtengewalt) als verlierbar zu cha-  rakterisieren. Denn in ihrem ersten Träger, dem Bischofskollegium mit dem Papst,  ist auch die Hirtengewalt unverlierbar: Das Kollegium als solches kann sie nicht  verlieren, und es ist mit der Lehre von der letzten Indefektibilität auch der gesell-  schaftlich verfaßten Kirche als solcher und der Notwendigkeit einer geschichtlich  greifbar verlaufenden apostolischen Sukzession für Weihe- un d Hirtengewalt  auch gegeben, daß das geschichtlich greifbare Bischofskollegium mit dem Papst nie  (gewissermaßen auf einmal) aufhören und durch ein schlechthin neues, gewisser-  maßen durch eine „generatio aequivoca“ entstehendes Kollegium ersetzt werden  kann. Die Tatsache freilich, daß die katholische Ekklesiologie es sowohl als selbst-  verständlich ansieht, daß ein Papst gewählt wird, also sein Amt nicht (wie  beim Bischof) vom Vorgänger weitergereicht erhält, als auch mit der Möglichkeit  rechnen darf, daß ein Papst als Häretiker oder Schismatiker seine Kirchenglied-  schaft und so sein Amt verliert, zeigt, daß das Amt des Papstes, richtig verstanden,  auch vom Bischofskollegium getragen ist: weil die Kirche auch beim Tod (physisch  oder moralisch verstanden) des Papstes eine hierarchisch verfaßte bleibt, das Amt  also auch noch geschichtlich da ist, ist das Wählen eines neuen Papstes möglich.  <#  Die Kirche setzt in einem solchen Fall ohne Papst einen kirchlich-rechtlichen Akt  186Diese Finheit der ‘Géwalte in ein und demselben T'räger; dem einem Bischofs-
kollegium, legt auch verfassungstheologisch, wenn auch iıcht in jedem Einzelfall
zwiıngend, das Prinzıp nahe, dafß dort, hinsichtlich der Hirtengewalt eın
„Ordinarıus“ als bleibendes Amt ın einem- Iräger für Lebenszeıt gegeben 1St,
eben auch Bischot sSe1n sollte. Nıcht bloß (wıe esS oben gesehen wurde) weil eın
solcher sinnvol]l Glied des obersten Führungsgremiums der Kirche seıin annn (wıe
umgekehrt), sondern auch weıl die Ausübung solcher Hirtengewalt se1n
sollte VO  $ der Gnade, die EerSTt die Macht 1ın der Kirche heiligt un FA Miıttel der

Heiligung macht un auch 1mM Sakrament ıhre geschichtliche un ekklesiologische
(gesellschaftliche) Greitbarkeit bei entscheidenden Ereignissen der Gnade haben
sollte. ] )as mMagß, Wie ZESAZT, 1mM Einzelfall iıcht zwingend se1n, weıl Ja auch hne
eiıne solche sakramentale Begründung un Weihe der Hirtengewalt 1m einzelnen
dieser un se1ın 'Lun innerhal des (Gsanzen des mystischen Leibes Christı stehen un
VO  3 daher (d VO  w} der 1m Sakrament des Ordo, der 1n der Kirche unverlierbar
gegeben ist) auch dem Tun eines solchen einzelnen diese Gnade ISt. ber
ernsthaft bedacht sollte diese Überlegung 1n der Praxıs der Kirche doch werden.
Dıie verfassungstheologischen Strukturen der Kirche kämen ;einer un eut-
liıcher ABRn konkreten Ausbildung.

Die rage, und W1e sıch die wurzelhaft eiıne Gewalt der Kirche, 1n ıhrer
Wurzel eine bleibend, WeNnNn auch 7wel konstitutive Omente besitzend, annn och
auch iın Zzwel Gewalten auseinanderentfaltet, die ann als solche gezweıte nıcht
mehr dieselben Eigentümlichkeiten aufweisen, gehört natürlich nıcht mehr
hierher. Nur se1l 1er eben noch angemerkt, da{ß 6S ohl nıcht genugt, die eiıne

(Weihegewalt) als unverlierbar, die andere (Hirtengewalt) als verlierbar cha-
rakterisieren. Denn 1ın ıhrem ersten Träger, dem Bischofskollegium MI1t dem apst,
1St auch die Hirtengewalt unverlierbar: Das Kollegiıum als solches ann S1e iıcht
verlieren, un 6S 1St MmMIt der Lehre on der etrtzten Indefektibilität auch der gesell-
schaftlich vertaßten Kirche als solcher un der Notwendigkeit einer geschichtlich
greifbar verlaufenden apostolischen Sukzession +ür Weihe- Hirtengewalt
auch gegeben, da{f das geschichtlich greitbare Bischofskollegium MI1t dem apst nıe

(gewissermaßen auf einmal) aufhören und durch eın schlechthin NCUCS, ZeW1SSE-
mafßen durch eine „generatio aequı1voca” entstehendes Kollegium EerSetzZt werden
ann. Dıie Tatsache freilich, da{ß die katholische Ekklesiologie N sowohl als selbst-
verständlich ansieht, daß eın apst wird, also sein Amt iıcht (wıe
eiım Bischof) VO: Vorganger weitergereicht erhält, als auch mıt der Möglichkeit
rechnen darf, da{ß eın apst als Häretiker der Schismatiker seine Kirchenglied-
schaft und seın Amt verliert, ze1igt, dafß das Amt des Papstes, richtig verstanden,
auch VO Bischofskollegi1um ist: weıl die Kirche auch beim Tod (physisch
oder moralisch verstanden) des Papstes eiıne hierarchisch verfafßte bleibt, das Amt
also auch noch geschichtlich da iSt. 1St das Wählen eines Papstes möglich.

‚. Dıie Kirche 1ın einem solchen Fall ohne apst eınen kirchlich-rechtlichen Akt
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von höchster Bedeutung, die Wahl einéas Papstes, auch wenn dieser Akt nur
die Bezeichnung der Person iSt, die VO Geıist iıhre Vollmacht als apst erhält
(freılich 1€es NUur 1n Hinsıcht, da die bischöfliche Weihe des Papstes iıcht
reines Ereign1s „ VOB ben  CC 1St un die bischötliche Vollmacht doch ZU Wesen des
Papsttums gehört) un auch W CM die Kirche dem Akt der Papstwahl verpflich-
tet 1St. Ist auch etztlich die Jurisdiktionsgewalt 1n der Kırche unverlierbar, 1N-
sofern S1e 1 Bischofskollegium ruht, 1St umgekehrt die Weihegewalt vielfältig
verlierbar oder besser: wenıgstens bıs ZAUELT: Ungültigkeit eines Aktes „bindbar“

$rMn(z die Absolutionsgewalt des Priesters; seine ıhm doch wurzelhaft
verliehene Firmgewalt), un 6S besteht wohl och keine Klarheıit 1n der

Sakramententheologie darüber, wıiıeweıt die Möglichkeit der Kirche (selbst WENN
diese, AUS welchen Gründen auch immer, icht unbegrenzt se1ın sollte) gyeht, einem
Akt auch der Weihegewalt 1n einem estimmten Träger seine Gültigkeit un iıcht
NUrLr seıne Erlaubtheit ZUuU entziehen. Man sollte die geschichtliche Frage der ARe
ordınatıonen“ 1m Altertum un Frühmuittelalter un der Ungültigkeit der Anglı-
kanıschen Weihen diesem Gesichtspunkt nochmals NCUu durchdenken: viel-
leicht 1St 65 eintach S! da{fß 1n diesen Problemen eingenommenen Stand-
punkte „anı sSıch® möglich sınd un der Streıit, richtig gesehen, eigentlich
darum 1INg, ob die Kirche 1n ihrer Entscheidung einer simonıstischen
Ordinatıiıon als Akt) ihre Gültigkeit beließ oder-(von vornhereın) absprach. Und
ähnlich bei den Anglikanischen Weıiıhen). uch A4AUS solchen Überlegungen ergibt \ v—-.sıch, W1e CNS die Einheit der beiden Vollmachten in der Kırche ISt. och soll hier
diese Frage nıcht weıter verfolgt werden.

Exemtıiıon

Auch der mıiıt diesem Stichwort bezeichnete Problemkreis soll 1er nıcht aäch
seinem eigentlichen Inhalt und Umftfang behandelt werden. ber VO  3 uUuNseTCIN

Grundgesichtspunkt aus Aßt sich doch eın ohl sehr grundlegendes Verständnıs
für die eigentlich verfassungstheologische Seıte des Problems gewınnen. Das Bı-
schofskollegium mit un unfer dem apst 1St eines un CS hat als Kollegium und 1N
seınem aupt eine Funktion, die 7zwischen- oder überterritorial 1St;, sich ıcht
eigentlich AaUus dem territorial begrenzten Funktionen seiner einzelnen Mitglieder
usammeNnSeTZT, sondern diesen mindestens yleichgeordnet 1St. Aus dieser Grund-
iıdee ergibt sich aber, daß jemand als Mitglied dieses Kollegiums durchaus denk-
bar un siınnvoll se1ın kann, der nıcht gleichzeit1ig eine terriıtorial bestimmte Hır-
tenftunktion 1ın der Kirche ausübt, DZESCTIZT NUur, se1ne Gliedschaft 1m Kollegium se1
Aaus anderen Gründen gerechtfertigt, W1e be] eiınem Kurienkardinal, der
„ Titularbischof“ 1ST

Nun o1bt A aber „Teilkirchen“ in der Kırche, die einerseılts VO Wesen der
Kırche her Recht existieren un doch nıcht einfach eine territoriale APrOovinz:
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Kirche siınd un die Cprasecntan funktion der Kırche als ganzer ebenso ausüben,
WIC WIr e1iNe solche für das verfassungsrechtlich richtige Wesen territorialen
1Özese ben verlangt haben Es gibt MI einNnem Wort Personaldiözesen“ bzw
ann 65 51C, Ja soll 65 S1C Umständen geben Damıt 1STt icht ZEMEINT, daß jede
„Personaldıözese die N faktisch zibt (Z das Militärbistum VO Kolumbien
MIit Milıtärkaplänen), verfassungstheologisch eine solche seinsollende „Perso-
naldiözese SCr So WIC 6S verfassungsrechtlich territorijale Zwergdiözesen g1ibt, die
verfassungstheologisch iıcht SC1H sollten, annn . auch Fall Personal-
diözese SC1NH. ber x annn durchaus Großgliederungen der Kirche als Reprasen-
Lanz der Gesamtkirche geben, die icht einfach durch territoriale Aufgliederung
der rde als des Raumes der Kırche entstehen. Denn einerselits 1ST die Ort-
haftigkeit des Menschen ZW ar ein sehr wichtiges und urtümliches Existential des
Menschen, aber nıcht das CINZISC un nıcht Ort zwingend das exklusıv grund-
legendste, 6S sich die Auswirkung solcher Existentiale auf die Weise der
Eingliederung Menschen 1ı die übernatürlichen Glaubens-, ult- und Lebens-
gemeinschaft der Kirche handelt Orthaftigkeit ı1ST Ja zunächst eCein profanes, nıcht
spezifisch christliches un kırchliches Datum. Ihre Bedeutung für die Weıse der
Gliedschaft der Kirche 1STt also beweisen, icht als selbstverständlich VOraus-

USSETZEH; 7zumal nıemand heute mehr kann, da{ß die Ort-
haftigkeit der gemeinde auch schon mMit der Territorialıtät des Bıstums
(wıe praktisch fast den EerSien Jahrhunderten der Kırche) ıdentisch sC1,. Das Ter-
rıtorialitätsprinzıp 1ST für das Wesen 107zese eC1in naheliegendes, den iNel-

sten Fällen MIt echt sıch auswirkendes, 1aber ıcht 646 allein zültiges Y1nN-
Z1P Das 1ST bei der Pfarrei \} das 1STt grundsätzlich eım Bıstum auch iıcht anders.

Wo eine Teilgruppe der Kirche VO  3 für die Kirche reprasentatıvem Cha-
rakter AUus den natürlichen Voraussetzungen solcher Gliederungen der ALn Z1-
fisch ekklesiologischen Eigentümlichkeiten heraus eXistiert un ihr CISCHNCS Wesen
un Leben Rahmen territorialen 107zese nıcht leben un entfalten kann,
hat S1C grundsätzlich sich die gleiche Funktion un das gleiche Recht W1e C6

R territoriale 107ese. S1e hat Ja ann auch ach geltendem Recht rdi-
Narıus ! Sıe annn der terriıtorialen 1Özese nichts: ıhr gleich ursprüngliches
Recht i1ST keine Ausnahme VO  3 ELWAS, W Aas sıch NUr territorialen 10zese
zukäme.

Das Wort Exemtıion 1SE geschichtlich bedingt (weıl solche Personaldiözesen
zeitlich nach der Territorialdiözese auftraten, empfand InNna  } die rechtliche

Anerkennung ihres Eigenrechtes als Ausnahme ’  % als Exemtion“), aber unglück-
iıch und den wirklichen Sachverhalt verdunkeln Die Erklärung der der Kirche

7G faktisch vorkommende Exemtion MItTt Berufung auf die bischöfliche un unmittel-
A4are Jurisdiktion des Papstes ber jeden Bischof jede 10zese un jeden einzelnen
Christen die darum bestimmte Glieder der Kirche sıch „unmiıttelbar unterstellen
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CX mte  “ Glieder derKirche och eın bischöfliches aup haben
auch annn nıicht aus dem Rahmen der Hierarchie herausfallen, W CNn ihr

nunmittelbarer Ordinarius eın Ortsbischof ı1STt. ber zunächst einmal ı1STt der Aus-
druck für die„Exemtion“ als unmittelbare Unterstellung den Apostolischen
Stuhl unglücklich weıl einerseıts der apst eine „unmıittelbare“ Jurisdiktion ber
jedes Mitglied der Kirche ausübt un: anderseıts auch be1 Exemtion der apst
nıcht unmittelbarer Ordinarius ı1STt Und 7A88 anderen mu bei dieser Begründung
vorausgesetzt werden, W as selbst noch begründen WAarCc, daß nämlich der apst
seiıne unmittelbare Jurisdiktion n Fällen auch unter

„Aufhebung doch gegebenen territorial strukturierten Jurisdiktion
unmittelbaren bischöflichen Ordinarius ausüben könne, un dafß 1eS 1N- X

voll ı18E;

Es sind hier iıcht die diözeseähnlichen Gebilde mehr personaler truktur ı e1N-

zelnen darzustellen, die, weil SLO ein der echten 10zese Ühnliches Wesen (Einheit,
Größe Fähigkeit durch S CISCHNC geistlich kirchliche Physiognomie die Kirche

yeprasentieren us  < haben eben ein „Recht“ (1m Sınn des verfassungs-
theologischen Seinsollens) haben, ZCNAUSO WIC Diözesen EeX1istlieren,

CISENCN Ordinarius stehen. ber solche Gliedkirchen x1ibt CS, S1C sind VeOeLr-

fassungstheologisch denkbar un auch. Sie werden nıcht Aaus

Diözesanverband eigentlich durch die „Exemtion“ „herausgelöst“
eXistıieren, sondern diese „Exemtion“ erkennt NUr verfassungsrechtlich d W as

verfassungstheologisch schon EeX1ST1Ee SiHTIG Gliedkirche, deren S1C VO  } anderen
unterscheidendes Prinzıp icht der Boden 1ST. Dafß solche Gebilde ı der Kirche
ZWAar Ordinarius haben, aber eın bischöfliches aupt, ändert nıchts
an der Rıchtigkeit dieser Überlegungen.Es o1Dt J auch VO solchen „Exemtionen“
abgesehen Teilkirchen, die noch keinen Bischof haben (z Apostolische Priäfek-
turen), aber aut solchen Status hin tendieren. Außerdem WAAaTec 6S verfassungs-
theologisch besten, solche „exemte“ Teilkirchen hätten den nötıgen Vor-

auUSsSseETtZUNgCN Oberen, der Bischof 1st13, Doch davon wurde schon ı anderem
Zusammenhang gesprochen. ıbt 65 MT Recht solche Teilkirchen,die ıcht eigentlich
dem Territorialprinz1ıp folgen, bedarf 6S doch 7wischen ıhnen un den Lokal-
diözesen (genau WI1IEC be1 diesen untereinander) rechtlich geregelten Zusam-
menarbeıt, daß die „Exemtion“ gegenüber dem Ortsbischof 11C absolut sC1InNn

annn Selbständigkeit un Verpflichtetheit gegenüber den Ortsdiözesen sind ur-

ıch verschieden, jJC ach dem Gegenstandsgebiet, das es sich handelt (inneres
Leben, CISCHEC Aufgaben, die iıcht der nıcht ausschließlich den Aufgaben
Ortsbischofs gehören, normale Seelsorge den Mitgliedern Ortsdiözese

13 Man darf icht vergessen dem Augenblick, dem das Leben der Evangelischen Räte kırchlich von der
Kirche e1IgCeNS gelenkten Orden überhaupt institutionalisiert wird, ann mMa nıcht mehr CiIiNe solche Hierarchi-
SICTuNg se1ı den Geist solchen Lebens der treien Charısmen, das doch das Ordensleben se1ın 1l
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usW.).Man könnte on daher unbefangen die rage stellen, ob nicht ıJENC icht-
bischöflichen Ordinarien, die 1ItZauf dem ökumenischen Konzıil haben der
eigentlich Parı 1Ure haben sollten, iıcht auch sinnvoll Mitglieder entsprechen-
den Rischofskönferent SCLIMN sollten.

Es WAAalIc VO  a} solchen Erwagungen her durchaus möglich ökumenischer Sicht
iragen, ob iNnan ZUuUr Förderung der Einheit der Christen nıcht MuUutiger un

befangener MI1t der Möglichkeit rechnen sollte, da geschichtlich gewachsene hri-
stenheıiten, die noch sind aber durch ihre CIBCNC Geschichte un Vertas-
SUNg, Lıiturgie Theologıie USW., WEeNnNn S1e siıch den dogmatisch un verfas-
sungsrechtlich nOotLLgenN Voraussetzungen mMIiıt der katholischen Kirche CINCNMN, WEeIL-

gehend ıhre bisherige Selbständigkeit un Eıgenart beibehalten könnten, auch
wenn S1C räumlich INIL lateinischen Kirchen koexistieren. SO Mag für einen

bloßen Verwaltungsjuristen unpraktisch un schwier1g erscheinen Das 1ST aber
eın Grund solche Teilkirchen einfach nıvellieren.

1

Aufigaben des Bischofs
z

Ist Cih Bischof AaCQUC principalıter Mitglied des Bischofskollegiums WIC Hırt

v
e1in! CISCHECH 107ese dann ergibt siıch daraus auch dafß Aufgaben un Ver-

antwortungen gegenüber der Gesamtkirche hat Er diese Z W ar ZUuUn

Ort un insotern wahr, un insotern eigentlichen ınn Glied des
Kollegiums bei eigentlich kollegialen Akt des Kollegiums mitwirkt, der

un als 617 gerade CISCHC 10zese leitet und S1IC lebendigen Glied
der Gesamtkirche macht das Z Haeil des SanzZCh mystischen Leibes wirklich bei-

ber weil M Glied des Kollegiıums 1ST, hat darüberhinaus auch als C111-

zelner Verantwortung für die Gesamtkirche (wenn natürlich als einzelner
keine Hirtengewalt außer ber die CISCHNC Diözese), Verantwortung für die
Nachbardiözesen, für die 1SsS10N der Zanzech Kirche USW. Wıe sich eiINE solche Mıt-

verantwortun SA 1in Bischofskonferenzen institutionell Ausdruck verschaften
kann, wurde anderswo schon dargelegt [Diese Verantwortung jedes Bischofs für
die ZaNzZC Kirche am Ja 1111 Verfassungsleben der alten Kirche deutlich ZUu oll-
ZUS und Ausdruck und Z W ar schon Z.u Ner Zeıt als 6® ein geschriebenes Recht für
Synoden und Ahnliche Institutionen der gesamtkirchlichen Verantwortung des e111-

zelnen Bischofs och gar nıcht gab

Dı1e Patriarchatsıdee
Wenn C1in Bischot NUr Bischotf seiner 10zese seıin kann, indem gleichzeit1ig

Miıtglied des Kollegiums 1ST annn 1ST Einheit und sSC1H Zusammenwirken MI

anderen Bischöfen grundsätzlich keine Sache sSC1INCS freiıen Ermessens, sondern et-

r W as, W 4S wesentlich A4auUus$s dem Wesen SsC1NEC5 Amtes erfließt Wenn 65 ein Kollegium
Sibt un geben mu annn 1ST die Einheit Bischofs MIT den übrigen Bischöfen
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nicht allein die Einheit aller einzelnen Bischöfe MI1 dem Papst Denn diese ı1ST ZWar

konstitutives Oment der FEinheit des Kollegiums, ıhr Fundament, ıhre (35
rantıe, un ein Kriıterium iıhrer Exıistenz, aber nıcht das CINZISC konstitutive Ele-
ment Denn die bloße Einheit vieler MIt macht ARINS den vielen noch eın
Kollegium. Eıne solche kollegiale Einheit hat siıch früheren Zeiten konkretisiert

den Patriarchaten!?: C1in Gebiet, das geographisch geschichtlich un kirchen-
geschichtlich (missionarisch) AAhal- Einheit bildete, wurde obwohl aus mehreren
Bıstumern bestehend verfassungsrechtlich C1iNe Eınheıt, bzw die einzelnen Bıs-

selbst entstanden als Tochterkirchen aus der ursprünglichen Einheit und
wurden dieser Einheit bewahrt

Man ann verfassungsrechtlich Nnu  $ zew1fß SagcN, daß diese Patriarchate blofß
menschlichen Kirchenrechtes sind ber Ma  a mu{fß doch WIEC oben schon angedeutet
wurde, Z WO1 Iypen menschlichen Rechtes der Kirche unterscheiden C1M mensch-
lıches echt das WECNN auch A4US sachlichen Gründen mehr oder WEN1ISCI
Klbel additiv ZU göttlichen Recht hinzutritt besten Fall als eiNEe ZUSATLZ-

lıche Hılte für das göttliche Recht und Durchführung, un menschliche
Recht, das die geschichtliche Konkretheit des gyöttlichen Rechtes 1ST Dıies unter Un u

ständen schr da{ß InNnan NUur schwer kann, 7zwischen dem Göttlichblei-
benden Rechtes un dessen geschichtlich konkreter Verfaßtheit die SCHAUC
Grenze 7ziehen 181 Man sieht 1es den Bıstumern selbst: jedes 1ST EeiNeE kon-
krete Verwirklichung des episkopalen Prinzıps 1in der Kiırche, können
S$1C nıcht EX1SLieren aufhören, eın Bıstum aber ann als einzelnes Exıiıstenz
un SCINEC Grenzen un den SENAUCNH Inhalt seiner Rechte als göttlichen Rechtes
vindizieren.

Die alte Patriarchatsverfassung gehört Aauch abgesehen VO den historischen
Rechten der einzelnen bestehenden Patriarchate ohne 7 weiftfel sehr dem
Zzweıten Typ des menschlichen Rechtes der Kırche, da IMNan daran Z W

teln könnte (wenn INnan auf die Sache un ıcht blo{(ß auf die Nomenklatur sieht),
ob in Patriarchat WENISCI göttlichen Rechtes 1ST als ein estimmtes Bıstum oder
auch das Bıstum, das Gebilde der Kirche, das INnan faktisch MIiIt diesem
Namen auszeichnet Man mufßß NUuUr bedenken, da{flß Man, hne die Sache andern,
für „Patriarch“ sachlich un terminologisch Umständen ebenso zuLt
könnte: Bischof gyroßen 107zese un für ıhm unterstellten Bischöfe:
Weihbischöfe IN den Rechten Generalvikars des (Ober-) Bischofs, annn
sieht 1Aan daß die Verteilung der Titel göttliches menschliches echt auf Bischot
un Patriarch ıcht selbstverständlich 1ST, WIC 1882028  } gewöhnlich InNT.

Sobald 114a sıch ber die Kollegialität aller Bischöte klar ISE verschwindet das
zunächst Befremdende diesen Verhältnissen MI fließenden Übergängen Z W1-

14 Es kommt un 1er ıcht aut den Unterschied zwischen Patriarchen und Metropoliten der geschichtlich be-
dingt und sachlich fließend 1ST, wenn INa durch die Worter ındurch aut die Sache selbst blickt Wır können alles,
Was hier BCSaARl wiıird auch dem Titel Oberbischof“, „Oberbistum bringen
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Weısen, die konkret der Kirche selbst bestimmtwerden Oonnen, der _
Vollmacht des Kollegiums teilnehmen. Wıe die verschiedenen Träger der
verschieden gestaltbaren Weisen dieser Teilhabe annn geNANNT werden, 1St annn
fast NUr och Sache möglichst klar gestaltenden — Sprachregelung. Man
kann, richtig verstanden, auch ruhig Sagcehn.: Das eigentliche verfassungstheolo-
xısche Wesen des Patriarchats gehörtA 1US divinum®?5 ı der Kırche, weıl sıch

. Aaus der Kollegialıtät der Bischöfe ergibt daß S1C Ort und annn Ce1iNe konkrete
partiıkuläre FEinheit untereinander realisieren INUSSCH, sıch geschichtlich 1r-
chengeschichtlich soziologisch USW. eine zroße Teilkirche, die mehrere Diözesen
umfafßt bildet oder der Teilung diese Diıözesen schon vorausliegt InNnan

solche Großkirchen Patriarchat Metropolitanverband oder W1e 1ST

CiNEe zweıtrangıge rage Dies zumal darum, weıl die Grenzziehung zwischen den
Aufgaben un Vollmachten „Patriarchen“ eINErSEeITS un denen des einzelnen

Ortsbischofs anderseits fließend WAar undJe ach Ort und Zeit verschieden sein

ann. Wo nationale, kraftvolle un handlungsfähige Bischofskonferenzen be-
stehen oder sich bilden, 1ST der Sache nach Cin „Patriarchat da, vorausgeSsetzt NUur,
da der natıonalen (oder kontinentalen) Einheit solchen Bischofsverbandes
auch C1116 Grofßkirche entspricht die geschichtlich liturgisch (oder paraliturgisch),
theologisch uUuSWw Ce1INeE eigentümliche Physiognomie hat, die diese Großkirche be-
tähigt, C1116 gerade ıhr eigentümliche (was nıcht heißt rechtlich besondere) Funk-
L10N (3anzen der Kirche erfüllen.

Sieht InNnan aber deutlich, daß sölche (in vieler Hinsicht Nneu gestaltete) Patrıar-
chate parakanonistisch da oder Kommen sind annn sollte in  ; S1e auch bewußt

tördern, daß ihrer konkreten Gestalt ıhr verfassungstheologisches Wesen rein

ZuUur Verwirklichung kommt. Dazu gehört VOTL allem C1in AauSgeW OSCNCS Verhältnis

C  3
7zwischen dem Patriarchen (gleichgültig, WIeC heißt ob Metropolit Patriarch
Vorsitzender der Bischofskonferenz, Kardinal!® oder anders) un dem Kollegium
der Bischöfe, die diesem Patriarchat gehören. Dıieses Verhältnis braucht nıcht

dasselbe SC1IMN, WI1e N früher n historischen Patriarchaten WAar, och
1e] WwCNISCr notwendig S WI1e 6S zwiıischen apst un Bischöfen 1Ure divino C

15 Wobeı eingeschlossen i1ST, daß sıch dieses 1US divyinum bestimmten geschichtlichen Formen konkretisieren muß
und IN1T Recht nach eıt und Ort h ı onkretisiert.

16 Wenn der Autfbau des Kardinalkollegiums S WIC ben skizziert, 1ST, wenn 190080 anderen Worten das Kardinal-
kollegium den Gesamtepiskopat echt repräasentiert (was } ıcht notwendig heißt, dafß 6S bloß aus Residential-
bıschöten ZUSAMMENSCSETZT sC1InNn muß), und wenn dementsprechend vielen Fällen (nicht notwendig IOM Un! ausSs-

schließlich) Kardıinäle un Vorsitzende VO' natiıonalen Bischoftskonferenzen praktisch dentisch siınd ann könnte
Kardınal“ urchaus der eue Tıtel tür den werden, der verfassungstheologisch das 1ST, w as M1 wirklıche
Patrıarchen gCME1INL 1ST Es ware auch der Ansatz dafür gegeben, w1e die leidige Frage des Verhältnisses zwischen den
Patriarchen un Kardinälen A2US der elt eschafft werden könnte. In solchen Weiterentwicklung könnte INa  3

ruhig noch MuUL1geEr VO der traditionellen Zahl der 70 Kardinäle siıch entfernen, als es Johannes hat
Von den Annuarıo Pontificio aufgezählten Bischofskonferenzen doch sehr viele Kardıinals als Vor-
sıtzenden würdig oder haben schon solchen Von da AusSs schon IST eın Kardinalskollegium ıcht klein den-
ken da 65 } nıcht Ur AB den Vorsitzenden der Bischofskonferenzen ‚usammengesetzt gedacht werden ann
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wel Papst-dı ipisk pats chon garant
das er Itnı zwischen den Mitgliedern der einzelnen Bischofsgruppe CIN!
kratischer“ se1n. Das bedeutetwieder nıcht, daß es verfassungstheologisch WUun-
schenswert SCI, dafß der „Patriarch“ patrıarchalrechtlich _ einfach „PF1MMUS

pares“ SCl Da es konkret doch iıcht seiın WIr  d 1St es 1e]1 klüger, man
sieht 1es5 unbefangen, macht es auch rechtlichen Gegebenheit und hat
die sicherere Chance, daß der „Patriarch“ Eigenständigkeit un Selbstverantwor-
tung des einzelnen Bischofs ıcht EINENZT, sondern schützt, als -wenn FG Pa
kanonistisch 6C1HE Macht ausübt, die auch ann hat, WwWenn Ssie rechtlich eigentlich
Sar icht EXIStiert.

Eın ischöfliches Beratungsgremium den apst
Bekannt 1SEt die Erklärung Pauls VE SC1 SCrn bereit, Wounsch des Kon-

z1ls uz  men, Wenn ein solcher ausgesprochen wird, un seiner Unter-
be] der Regierung der Gesamtkirche i Rom ein Beratungsgremium Aus

Bischöfen der Welt einzurichten. Es 1ST dieser Möglichkeit verfassungstheolo-
gisch C1in Dreitaches SagcNh:

Eın solches Gremıium ı1IST seiner Natur nach ein STECIN1LUM. Denn
N ann die oberste Vollmacht des Papstes icht beschränken, da diese ıcht VO  ;

C:der Mitwirkung solchen GremiLuums abhängig 1STt Der apst ZWAaTr,
wenn wollte, mi1t diesem GremLiuum der Weıse Konzıils zusammenarbei-
ten. Denn INnan könnte sich abstrakt dieses GremLium durchaus denken, da
es die wirkliche un AautfOorıisierte Vertretung des Gesamtepikopats WAarcC, daß der
Papst MIt ıhm ein wirkliches ökumenisches Dauerkonzil kleinen einrichten
könnte hne daß darum das Gremium Aaus csehr vielen Gliedern bestehen
Denn es hat Konzilien gegeben, auf denen eine sehr kleine Anzahl VO  }

Bischöfen anwesend WAar un die doch als ökumenisch gelten. Überdies War die
Okumenizität sehr vieler alter Konzilien eine csehr parakanonistische Sache,
entstand iıcht sehr Aaus der Natur der Versammlung selbst sondern Aaus

ausdrücklichen oder stillschweigenden nachfolgenden Zustimmung des (Gesamt-
episkopats un des Papstes Aber, WI1Ie gESART be1 diesem GremiLium 1STt ohl ıcht

mehr als eine beratende Körperschaft gedacht un es braucht auch iıcht
mehr gedacht werden. Seine Bedeutung annn dennoch zroß sC1N.,

Es darf nıcht übersehen werden, daß auch ein solches GremLium die
verfassungstheologische Notwendigkeit der Zusammenarbeit 7zwischen Papst und
Gesamtepiskopat gegeben sein annn un gegeben War un 1STt Das CX sese“
der Definition des Vatikanums bedeutet ZWAal, daß die oberste Entscheidung
des Papstes Sachen des Glaubens un kirchlichen Rechtes keiner Juristischen
Nachprüfung der Bestätigung VO seıten anderen rechtlichen nNnstanz er-

liegen kann, chließt aber iıcht AauUS, sondern CIN, da{ dabe!: der apst Haupt
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und Glied d& Iiirche und somit (da diese Kirche CINC wesensnotwendig bischöflich
verfaßte 1St) auch als aupt des Bischofskollegiums handelt,; dafß er an die Schrift
un den Glauben Kirche gebunden 1St, die ıhr authentisches Lehramt ım
Gesamtepiskopat hat, da{ß ach den Normen der Gerechtigkeit und Liebe VOr-

angehen un also die Kirche 1in ıhrer konkreten Ggstalt und ihren Wünschen, ıhren
Antrieben des Geistes berücksichtigen mu{(417

iıne wirkliche, lebendige aktuelle Verbundenheit des Papstes mıt dem (jesamt-

episkopat 1St also für den apst in allen Vollzügen seines Amtes notwendig un!:
selbstverständlich, W CI auch die Erfüllung dieser Notwendigkeit ıcht der recht-
lıchen Kontrolle der übrigen Bischöte untersteht, W1e€e eın alscher Gallikanismus
und Episkopalısmus, der das Konzıl ber den apst stellte, gelehrt hatten. Eine
solche Einheıt und Zusammenarbeit 1St auch tatsächlich entsprechend den Mög-
lichkeiten un Notwendigkeiten der Zeıt ımmer 1n weniıgstens genügender (was
ıcht notwendig heißt idealer) Weiıse gegeben SCWESCH, mag s1e siıch auch welt-

gehend parakanonistisch vollzogen haben Dıie Bischöfe stehen direkt oder iındirekt
(durch untıen USW.) in Verbindung MIt dem apst; die päpstlichen Theologen
sınd oder beeinflußt (reflex oder unreflex) VO  3 der wieder 1n Kontakt
mMi1t den Bischöten stehenden Theologıe der yanzech Kirche: Rom annn sich Sal
nıcht, selbst WEenNnnn 65 wollte, dem Einfluß des Gesamtlebens der Kıiırche entziehen.
Ja 6S 1St; W1e auch SONST, geistesgeschichtlich S da{ß selbst ein Neın eiıner trö-

InNnung erst recht nochmals das Gesetz dessen gerat, WOSCHCH esS siıch ausspricht.
Die Kirche un ıhr Geıist haben ausend Weısen, Rom beeinflussen, und die recht-
lich ıcht vertafißten und reflex ıcht kontrollierten sind vielleicht die wirk-
amsten, wWenn auch vielleicht Geduld vonnoten sein mMas, bıs s1ie siıch ausgewirkt
un 1in Rom eingeheimatet haben, als Impulse VO  e} Ort wieder auszugehen.

Ist die verfassungstheologisch notwendige Einheıt des Papstes MILt dem (3es-

samtepiskopat auch ımmer (quoad substantıam) gegeben, ann s1ie doch größer
und kleiner, schneller der Jangsamer wırksam se1n; kann 1in verschiedenen Zeıten
verschiedene Mittel und Weısen ıhrer Wirksamkeıt ausbilden, ausdrücklicher und
Ianonistisch taßbarer werden. Und in dieser Hinsıcht 1St das geplante tem1ıum
eine verfassungstheologisch wichtige un nuützliche Einrichtung. Es vermeıdet schon
„optisch“ den alschen Eindruck, als ob die Lebensströme der Kırche ULr VO

aupt den Gliedern stromten, als ob die oberste, amtlıch verfaßte Leitung der
Kirche ımmer auch die einzige Stelle ware, der der Geıist der Kırche MILTt se1inen

charismatischen Antriıeben dürfte. Es annn dadurch der heutigen
Zeıt besser Rechnung werden. Heute nämlich 1St die „Wohlunterrichtet-
eıt  CC eines Leıiters eıner großen Gemeinschaft (Gesellschaft) miıt vielfältigen Auf-

17 Das 1STt wahr, daß die alte Kanonistik unbefangen mM1t der Möglichkeit rechnete, daß der Papst, wennlnl

ıcht handelt, also Häretiker oder auch NUur Schismatiker (durch rennung VO:! Gesamtorgan1ısmus der

Kirche) wird, aufhört, katholischer Christ und apst se1n.
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gaben _ äußerst kompliziérten Verhältnissen 'praktiscil aum anders als durch
vr

eın Führungsteam, eınen brain-trust USW,. gewährleistet, auch WeEeNnNn der eıne Leıter
selbst und allein das letzte Wort hat. Dıie Vorstellung, dafß ein wohlgebildeter,
wohlwollender Mann von ogroßer persönlıcher „Erfahrung“ auch heute hne Wwel-

schon genügend informiert sein könnte und jedenfalls keiner institutionalı-
sierten Informationsmöglichkeiten bedürfe, ISt altfränkischer Paternalismus, der
mit der rechtlichen Freiheit und Unabhängigkeıt eınes obersten Leıiters nıchts
tun hat. Eın solches Beratungsgremı1um Aus dem Weltepiskopat den apst 1St
eine gute verfassungsrechtliche Konkretisierung der verfassungstheologischen Eın-
elıt VO  « Papst und Gesamtepiskopat in der Leitung der Kırche Man sıeht ann
auch, dıe Verantwortung für solche Information lıegt, natıonale Einse1t1g-
keıten in der Beobachtung der Wırklichkeit, ber die intormiert werden soll, WeTIr-

den eichter vermieden, die Information annn rascher un: gleichmäßiger zustande
kommen. Natürliıch mu{l dieses Gremium richtig strukturiert und organıslert WCI-

den, WenNnn N seine Aufgabe erfüllen soll Es sol] Ja gerade die Zufälligkeit und die
subjektive Bedingtheit der Erfahrung einzelner des Papstes un: der Römischen
Kurıe) überwinden helfen. Dıies geschähe jedoch nıcht, WECNN NUur eıine Anzahl
Biıschötfe 1n Rom VO  z Zeıt Zeıt zusammenträten einem „informatıven Ge-
dankenaustausch“. Eıne allseıtige un umtassende Information bedarf heute, w1e

in der hohen Politik, der Urgane der Sammlung, Sıchtung un richtigen
O  aInterpretation der Ereignisse, Strömungen, des Hervortretens Ideen

Von dem Gesichtspunkt, VOon dem WIr dieses Beratungsgremıium bedenken, 1St
verständlich, da{( ıhm ıcht nıcht-römische Mitglieder des Weltepiskopats
anzugehören brauchen. Wenn WI1r VOoO  —$ der verfassungstheologischen Einsicht Aaus-

gehen, daß sıch der Gesamtepiskopat icht 1LUFr Aus Diözesanbischöften CMN-

setfzen mußß, sondern auch andere Mitglieder sinnvoll haben kann, und dafß FÜ

wirklich leitende Männer der römischen Zentralregierung dem Papst Ver-

fassungstheologisch sinnvoll dem obersten bischöflichen Führungsgremı1um der
Kırche angehören, ann gilt 1€s auch von einer Art „Ausschufß“ dieses Bischofs-
kollegiums. Wenn eın Rektor einer Universität, die irgendwıe für die katholische
Wissenschaft überhaupt repräsentativ iSt, mit echt Bischoft ISt. könnte
Umständen auch mi1t echt Glied dieses Beratungsgrem1ums se1n. Und 1es gilt
ann auch erst recht VO  } bischöflichen Mitgliedern der römischen Kurie. Wenn
unvermeıdlich, aber sinnvoll be1 Bestehen eines solchen Gremiums die römischen
Kongregationen mehr als bisher als bloß adminıiıstratıve, enn als legislatıve Or-

Sanec des Papstes erscheinen mussen, könnte be1 Beachtung der eben hervor-
gehobenen Einsıicht der FEindruck doch noch deutlicher vermıeden werden, daß die
römiıschen Kongregationen mit iıhrer Erfahrung be1 der Gesetzesberatung selbst
ausgeschlossen werden sollten, WEn eın solches bischöfliches Beratungsgremium
bei einer solchen Gesetzesberatung und -schaffung, alo be1 der Legislatıve bete1-
ligt 1St
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